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DAM EIGFRIE

kEın Meilenstein der Okumene
Übereinstimmung „ın rundwahrheiten der Rechtfertigungslehre”

Mıiıt der Unterzeichnung der „Gemeimnmsamen Erklärung ZUYT Rechtfertigungslehre” UNC:
den Lutherischen un und den Päpstlichen Rat ZUT Förderung der Einheit der
TY1ıisien 371 Oktober 1999 In ugzsburg aDen die katholısche und die Iutherische
Kırche eine grundlegende Übereinstimmung In einer der großen Streitfragen der eJor-
matıonszeıt ZU  I USAYTUC: gebracht. Der Regensburger Dogmatiker legt dar, WdS der
Kern der ontroverstheologischen Auseinandersetzung War und inwiefern UNC. dıe
ökumeniıschen Gespräche der Vergangenheit eine Überwindung der gegensätzlichen '0S1-
tionen möglich erscheint. In einem erstien Teıl zeichnet dıe reformatorische Erkenntnis
artın Luthers und dıe lehrmäfßige Posıtion der utinerıischen Kırchen einerseıits SOWI1E
die katholische Antwort des Konzıls UÜoN Trient andererseıts nach. Der zweite Teıl wıird
der Gemeimsamen Erklärung selbst gewidmet SCIN und IM kommenden Heft erscheinen.
(Redaktıion

Luthers theologischer Ansatz un Gegebenheiten. äufig nımmt C
das reformatorische Hauptanliegen den Charakter VO:  j emperamentvollen

Streitschriften aus der and eines
Entstehung des existentiellen echt- Sst- d/oder wuterfüllten Verfolg-

fertigungsverständnisses Luthers ten d WE Fr auch deswegen aum
Iransparenz der Argumentations-

schwäche leidetLuthers eologie ist eher einem „Dramatık” ist als
„Drama“” als einem sich geschlossenen durchgehender en utherische
System, z der Summa Theologiae Theologie auszumachen.?
des IThomas VO  D Aquıin, vergleichbar. Das zeigt auch die Entstehung des uthe-
Sein theologisches en entspringt riıschen Rechtfertigungsverständnisses:
je VO:  } Innen oder UÜonNn aujsen verursach- Wie viele seiıner Zeitgenossen beschäf-

ı Der Titel oreift jene orte auf, welche sowohl der Beschluss des ates des Lutherischen Welt-
bundes“ VO): 6.6.1998, als uch die „Antwort der Katholischen Kirche“ Antwort) VO]
25.6.1998, clie Stellungnahme des Vorsitzenden der DBK VO] 26.6.1998 und schliefslich die
„Gemeinsame offizielle Stellungnahme und der ang‘  ‚44 +A VO] 11.6 1999 ZUrTr Charakteri-
sierung des in der „Gemeinsamen rklärung ZUTr Rechtfertigungslehre 1997* GE) erreichten
Konsenses verwenden (5I 1 '/ 4 '/ 43) Zitiert wird die nach: „Einig Verständnis der Rechtferti-
gungsbotschaft? Erfahrun en un! Lehren Blick auf die gegenwärtige ökumenische Situation”,

Sekretariat der DBK, Bonn 21.9 1998, 2558 Die wurde INIMMenNnN miıt der „Gemeinsamen
jellen Feststellung und iınem ang (Annex Reformationstag (31 10.) 1999 Augsburg

VO!]  } cChliıchen ertretern beider Seiten unterzeichnet. Die Grundgedanken der folgenden Über-
legungen wurden erstmals 5.2.1997 dem Sachausschuss ‚,, kumene“ 1mM Diözesanrat Regens-
burg vorgetragen. Weil s1e für Multiplikatoren der pfarrlichen Okumenekreise gedachtT, haben
S1e weitgehend noch erwachsenenbildnerischen Charakter.

erbst 1532 beschreibt Luther selbst die „Dramatik seiner Theologie”: „Ich habe meıne Theologie
nicht auf inmal gelernt, sondern habe immer tiefer und eier hinein ben mussen; dahin en
mich meine Anfechtungen gebracht, weil ohne Übung nichts lernt“ (IR
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ADAM SEIGFRIED 

Ein Meilenstein der Ökumene 
Übereinstimmung "in Grundwahrheiten der Rechtfertigungslehre"I 

Mit der Unterzeichnung der "Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre" durch 
den Lutherischen Weltbund und den Päpstlichen Rat zur Förderung der Einheit der 
Christen am 31. Oktober 1999 in Augsburg haben die katholische und die lutherische 
Kirche eine grundlegende Übereinstimmung in einer der großen Streitfragen der Refor­
mationszeit zum Ausdruck gebracht. Der Regensburger Dogmatiker legt dar, was der 
Kern der kontroverstheologischen Auseinandersetzung war und inwiefern durch die 
ökumenischen Gespräche der Vergangenheit eine Überwindung der gegensätzlichen Posi­
tionen möglich erscheint. In einem ersten Teil zeichnet er die reformatorische Erkenntnis 
Martin Luthers und die lehrmäßige Position der lutherischen Kirchen einerseits sowie 
die katholische Antwort des Konzils von Trient andererseits nach. Der zweite Teil wird 
der Gemeinsamen Erklärung selbst gewidmet sein und im kommenden Heft erscheinen. 
(Redaktion) 

I. Luthers theologischer Ansatz und 
das reformatorische Hauptanliegen 

1. Entstehung des existentiellen Recht­
fertigungsverständnisses Luthers 

Luthers Theologie ist eher einem 
"Drama" als einem in sich geschlossenen 
System, etwa der Summa Theologiae 
des Thomas von Aquin, vergleichbar. 
Sein theologisches Denken entspringt 
je von innen oder von außen verursach-

ten Gegebenheiten. Häufig nimmt es 
den Charakter von temperamentvollen 
Streitschriften aus der Hand eines 
angst- und/oder wuterfüllten Verfolg­
ten an, wenn es auch deswegen kaum 
an Transparenz oder Argumentations­
schwäche leidet. "Dramatik" ist als 
durchgehender Faden lutherischer 
Theologie auszumachen.2 

Das zeigt auch die Entstehung des luthe­
rischen Rechtfertigungsverständnisses: 
Wie viele seiner Zeitgenossen beschäf-

I Der Titel greift jene Worte auf, welche sowohl der Beschluss des "Rates des Lutherischen Welt­
bundes" (LWB) vom 16.6.1998, als auch die "Antwort der Katholischen Kirche" (= Antwort) vom 
25.6.1998, die Stellungnahme des Vorsitzenden der DBK vom 26.6.1998 und schließlich die 
"Gemeinsame offizielle Stellungnahme und der Anhang" (= GS+A) vom 11.6.1999 zur Charakteri­
sierung des in der "Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre 1997" (= GE) erreichten 
Konsenses verwenden (5, 13, 40, 43). Zitiert wird die GE nach: "Einig im Verständnis der Rechtferti­
gungsbotschaft? Erfahrungen und Lehren im Blick auf die gegenwärtige ökumenische Situation", 
hg. v. Sekretariat der DBK, Bonn 21. 9.1998,35-58. Die GE wurde zusammen mit der "Gemeinsamen 
offiziellen Feststellung und einem Anhang (Annex)" am Reformationstag (31.10.) 1999 in Aug~burg 
von kirchlichen Vertretern beider Seiten unterzeichnet. Die G~dgedanken der folgenden Uber­
legungen wurden erstmals am 15.2.1997 dem Sachausschuss.!,Okumene" im Diözesanrat Regens­
burg vorgetragen. Weil sie für Multiplikatoren der pfarrlichen Okumenekreise gedacht waren, haben 
sie weitgehend noch erwachsenenbildnerischen Charakter. 

2 Im Herbst 1532 beschreibt Luther selbst die "Dramatik seiner Theologie": "Ich habe meine Theologie 
nicht auf einmal gelernt, sondern habe immer tiefer .. und tiefer hineingraben müssen; dahin haben 
mich meine Anfechtungen gebracht, weil man ohne Ubung nichts lernt". (TR 1,352) 
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tigt auch uther cdie rage: „Wıe kriege dem die Strenge des Gesetzes verkör-
ich einen Qnädıigen Gott?*“ Die andläu- pert ist, rlösung angefleht wird, dass
fige Ansicht, den Zorn Gottes ber die der Rıchter der Retter Sein SO uther
er muıt assen und ußwerken kommt dieser rage-mehr VOTI -

esänftigen können, wird ihm bei Er ıst einem Punkt angelangt,
immer fragwürdiger. Gerade auch die kein Zurück mehr 1Dt. Die Vel-

eigener mıiıt dem Empfang nünftige äfßigung seiner Pein, die
des ufßssakramentes macht den WO- vorsichtig-kluge Verteilung seiner Last
chentlich Beichtenden stutz1ıg: Verlei- auf Nade und Werk, der das

Kloster186  Seigfried/Ein Meilenstein der Ökumene  tigt auch Luther die Frage: „Wie kriege  dem die Strenge des Gesetzes verkör-  ich einen gnädigen Gott?“ Die landläu-  pert ist, um Erlösung angefleht wird, dass  fige Ansicht, den Zorn Gottes über die  der Richter der Retter sein soll? Luther  Sünder mit Ablässen und Bußwerken  kommt an dieser Frage nicht mehr vor-  besänftigen zu können, wird ihm  bei. Er ist an einem Punkt angelangt,  immer fragwürdiger. Gerade auch die  wo es kein Zurück mehr gibt. Die ver-  eigene Erfahrung mit dem Empfang  nünftige Mäßigung seiner Pein, die  des Bußsakramentes macht den wö-  vorsichtig-kluge Verteilung seiner Last  chentlich Beichtenden stutzig: Verlei-  auf Gnade und Werk, zu der ihn das  Kloster ... überreden wollte, hat er hin-  ten nicht vollzogene Genugtuung und  geleistete gute Werke im Anschluss an  ter sich gelassen. Seine Anfechtungen  treiben ihn weiter. Aber kam er vor-  den Sakramentsempfang dazu, das  Vertrauen zur Erlangung der Gerech-  wärts? Vor ihm ist ja kein anderer als  tigkeit vor Gott, das heißt des Heils  der gerechte Gott, vor dem er flieht,  anstatt auf Gott mehr auf sich selbst zu  nichts anderes, als die Gerechtigkeit  Gottes, der sein Leben tödlich bedroht.  setzen? Erfährt sich nicht gerade der  ernsthaft Sühnende trotz Lossprechung  Luther will und muss endlich wissen,  und guter Werke immer tiefer in die  was ‚Gerechtigkeit Gottes’ in der  Sünde verstrickt?  Schrift bedeutet. Aber er liest im Rö-  Solche Gedanken führen Luther wahr-  merbrief nichts anderes, als was er  scheinlich im Frühjahr 1513? zu jener  schon weiß: Im Evangelium offenbart sich  Entdeckung, die später zum reformato-  die Gerechtigkeit Gottes. Ist das wahr?  rischen Hauptanliegen werden wird,  Ist das Evangelium eine Erscheinungs-  zur Lehre von der Rechtfertigung des  form des Gesetzes? Luther rast mit  Sünders allein aus dem Glauben. Was da-  wütendem und verstörtem Gewissen,  mals geschah, lässt sich mit H. Fausel  er ist dem Paulus von Herzen feind,* er  wie folgt schildern: Luther bereitet sich  kämpft verzweifelt um das Verständnis  „in der Turmstube des schwarzen Klos-  dieser Stelle, weil sein Leben daran  ters zu Wittenberg auf die Psalmenvor-  hängt,” bis das Wunder an ihm ge-  lesung vor, die er im August des Jahres  schieht, sich die verschlossene Schrift  halten will. Da überwältigt ihn von  durch Gottes Barmherzigkeit, durch  neuem seine verborgene Qual; denn er  das Eingeben der Gnade, durch die  liest die Worte: ‚Errette mich durch  Erleuchtung des Heiligen Geistes öff-  deine Gerechtigkeit!‘ (Ps 31,2). Ist das  net, bis er erkennen darf: Die Gerechtig-  nicht ein Hohn, dass der Richter, in  keit Gottes offenbart sich im Evange-  * Manche Forscher setzen den Zeitpunkt der reformatorischen Entdeckung später an, etwa zwischen  „Herbst 1513 und 1514” (H. Bornkamm) oder auch erst im Frühjahr 1618 (Ernst Bizer, fides ex auditu,  1958; Kurt Aland, Der Weg zur Reformation, 1965).  -  1538 schildert Luther seine Feindschaft gegen Paulus: „Jenes Wort ‚Gerechtigkeit Gottes‘ ist in  meinem Herzen [wie] ein Donnerschlag gewesen. Denn wenn ich unter dem Papsttum las  (Ps 31,2): ‚In deiner Gerechtigkeit errette mich‘ und (Ps 86,11) ‚in deiner Wahrheit‘ so glaube ich als-  bald, jene Gerechtigkeit sei der strafende Grimm des göttlichen Zorns. Ich war dem Paulus von Herzen  feind, wenn ich las: ‚Die Gerechtigkeit Gottes wird durchs Evangelium offenbart‘ (Röm 1,17)“.  (TR 4,4007).  a  Im September 1540 erinnert sich Luther in einer Tischrede: „Am Anfang, wenn ich im Psalter las und  sang: ‚In deiner Gerechtigkeit erlöse mich!‘ — da erschrak ich allemal und war den Worten feind:  ‚Gerechtigkeit Gottes‘, ‚Gericht Gottes‘, ‚Werk Gottes‘. Denn ich wusste nichts anderes, als dass  ‚Gerechtigkeit Gottes‘ sein strenges Gericht bedeutete. Nun sollte er mich auch noch von seinem stren-  gen Gericht erretten? Da wäre ich ja ewig verloren!“ (TR 5,5247)überreden wollte, hat hin-ten nicht vollzogene enugtuung und
geleistete gute er 1mM SCNIUSS ter sich gelassen. eine Anfechtungen

treiben welıter. ber kam VOTI-den Sakramentsempfang dazu, das
Vertrauen ZUT Erlangung der Gerech- wärts? Vor ıst Ja kein anderer als
tigkeit VOT Gott, das heifßt des e1ls der gerechte Gott, VOT dem 1e.
anstatt auf Gott mehr auf sich selbst nichts anderes, als die Gerechtigkeit

Gottes, der sSenmin en tödlich bedrohtsetzen? Erfährt sich nicht gerade der
erNSINa Uunnende 'otz Lossprechung uther will und IZ1USS endlich wIissen,
und guter er. immer tiefer die Was ‚Gerechtigkeit es der
Sünde verstrickt? Schrift edeute ber liest 1mM KÖ-
Solche Gedanken führen Luther wahr- merbrief nichts anderes, als W äads etr
SC  1C 1mM Frühjahr jener schon wei(ß Im Evangelium ojfenDar: sıch
Entdeckung, die später ZU reformato- diıe Gerechtigkeit Gottes Ist das wahr?
rischen auptanliegen werden wird, Ist das vangelium eine Erscheinungs-
ZUE Lehre VO  S der Rechtfertigung des form des Gesetzes? Luther rast mıiıt
Sünders alleın a4uUs dem Glauben Was da- wütendem und verstörtem Gewissen,
mals geschah, lässt sich muıt Fausel ist dem Paulus VO  = Herzen eın
wI1e olg childern Luther bereitet sich kämpft verzweifelt das erständnis
„ın derurms des schwarzen los- dieser Stelle, weil sSeın en daran
ters Wittenberg auf die Psalmenvor- hängt, bis das er g_
esung OT, die August des ahres chieht, sich die verschlossene
halten will Da überwältigt Von UrcC Gottes Barmherzigkeit, UrCc

seline verborgene Qual; denn das Eingeben der nade, durch die
1es die Orte ‚Errette mich UrcCc. Erleuchtung des Heiligen Geistes Öff-
eıne Gerechtigkeit!‘ (Ps 31,2) Ist das net, bis erkennen darf Die Gerechtig-
nıicht eın Hohn, ass der chter, keıt (ottes ojfenDar: sıch Im Evange-

anche Forscher seizen den Zeitpunkt der reformatorischen Entdeckung spater d} Ee{tw. zwischen
„Herbst 1513 und 1514“ Bornkamm) der uch rst Frühjahr 1618 (Ernst Bızer, fides auditu,
1958; urtan Der Weg ZUT Reformation,
1538 schildert uther seine Feindschaft Paulus: „Jenes Wort ‚Gerechtigkeit Gottes’ ıst
melınem Herzen wie] eın Donnerschlagz ZEWESECN., Denn WEe!] ich unter dem Papsttum las
(Ps 31,2) ‚In deiner Gerechtigkeit errette mich‘ und (Ps; ‚ın deiner ahrheit‘ gylaube ich als-
bald, Jjene Gerechtigkeit se1l der strafende Grimm des göttlichen Zorns. Ich War dem Paulus VOIL Herzen
feind, WE ich las: ‚Die Gerechtigkeit es wird durchs Evangelium offenbart‘ (Röm / 7)
(IR 4,4007)
Im September 1540 erinnert sich uther ın einer Tischrede: „Am ang, WEe!] ich 1m Psalter las un!
Salls; ‚In deiner Gerechtigkeit erlöse mich!‘ da erschrak ich allemal und War den Worten feind:
‚Gerechtigkeit Gottes’‘, ‚Gericht Gottes’, ‚Werk Gottes’ Denn ich wusste NC} anderes, als dass
‚Gerechtigkeit Gottes’ sein sfrenges Gericht bedeutete. Nun sollte mich uch noch VOU!  D seinem stren-
SCH Gericht erretten? Da ware ich Ja ew1g verloren!“ (TR 9,9247)
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tigt auch Luther die Frage: "Wie kriege 
ich einen gnädigen Gott?" Die landläu­
fige Ansicht, den Zorn Gottes über die 
Sünder mit Ablässen und Bußwerken 
besänftigen zu können, wird ihm 
immer fragwürdiger. Gerade auch die 
eigene Erfahrung mit dem Empfang 
des Bußsakramentes macht den wö­
chentlich Beichtenden stutzig: Verlei­
ten nicht vollzogene Genugtuung und 
geleistete gute Werke im Anschluss an 
den Sakramentsempfang dazu, das 
Vertrauen zur Erlangung der Gerech­
tigkeit vor Gott, das heißt des Heils 
anstatt auf Gott mehr auf sich selbst zu 
setzen? Erfährt sich nicht gerade der 
ernsthaft Sühnende trotz Lossprechung 
und guter Werke immer tiefer in die 
Sünde verstrickt? 
Solche Gedanken führen Luther wahr­
scheinlich im Frühjahr 15133 zu jener 
Entdeckung, die später zum reformato­
rischen Hauptanliegen werden wird, 
zur Lehre von der Rechtfertigung des 
Sünders allein aus dem Glauben. Was da­
mals geschah, lässt sich mit H. Fausel 
wie folgt schildern: Luther bereitet sich 
lIin der Turmstube des schwarzen Klos­
ters zu Wittenberg auf die Psalmenvor­
lesung vor, die er im August des Jahres 
halten will. Da überwältigt ihn von 
neuem seine verborgene Qual; denn er 
liest die Worte: ,Errette mich durch 
deine Gerechtigkeit!' (Ps 31,2). Ist das 
nicht ein Hohn, dass der Richter, in 
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dem die Strenge des Gesetzes verkör­
pert ist, um Erlösung angefleht wird, dass 
der Richter der Retter sein soll? Luther 
kommt an dieser Frage nicht mehr vor­
bei. Er ist an einem Punkt angelangt, 
wo es kein Zurück mehr gibt. Die ver­
nünftige Mäßigung seiner Pein, die 
vorsichtig-kluge Verteilung seiner Last 
auf Gnade und Werk, zu der ihn das 
Kloster ... überreden wollte, hat er hin­
ter sich gelassen. Seine Anfechtungen 
treiben ihn weiter. Aber kam er vor­
wärts? Vor ihm ist ja kein anderer als 
der gerechte Gott, vor dem er flieht, 
nichts anderes, als die Gerechtigkeit 
Gottes, der sein Leben tödlich bedroht. 
Luther will und muss endlich wissen, 
was ,Gerechtigkeit Gottes' in der 
Schrift bedeutet. Aber er liest im Rö­
merbrief nichts anderes, als was er 
schon weiß: Im Evangelium offenbart sich 
die Gerechtigkeit Gottes. Ist das wahr? 
Ist das Evangelium eine Erscheinungs­
form des Gesetzes? Luther rast mit 
wütendem und verstörtem Gewissen, 
er ist dem Paulus von Herzen feind/ er 
kämpft verzweifelt um das Verständnis 
dieser Stelle, weil sein Leben daran 
hängt,s bis das Wunder an ihm ge­
schieht, sich die verschlossene Schrift 
durch Gottes Barmherzigkeit, durch 
das Eingeben der Gnade, durch die 
Erleuchtung des Heiligen Geistes öff­
net, bis er erkennen darf: Die Gerechtig­
keit Gottes offenbart sich im Evange-

, Manche Forscher setzen den Zeitpunkt der reformatorischen Entdeckung später an, etwa zwischen 
"Herbst 1513 und 1514" (H. Bornkamm) oder auch erst im Frühjahr 1618 (Ernst Bizer, fides ex auditu, 
1958; Kurt Aland, Der Weg zur Reformation, 1965). 

4 1538 schildert Luther seine Feindschaft gegen Paulus: ,,Jenes Wort ,Gerechtigkeit Gottes' ist in 
meinem Herzen [wie] ein Donnerschlag gewesen. Denn wenn ich unter dem Papsttum las 
(Ps 31,2): ,In deiner Gerechtigkeit errette mich' und (Ps 86,11) ,in deiner Wahrheit' so glaube ich als­
bald, jene Gerechtigkeit sei der strafende Grimm des göttlichen Zorns. Ich war dem Paulus von Herzen 
feind, wenn ich las: ,Die Gerechtigkeit Gottes wird durchs Evangelium offenbart' (Röm 1,17)". 
(TR 4,4007). 

5 Im September 1540 erinnert sich Luther in einer Tischrede: "Am Anfang, wenn ich im Psalter las und 
sang: ,In deiner Gerechtigkeit erlöse mich!' - da erschrak ich allemal und war den Worten feind: 
,Gerechtigkeit Gottes', ,Gericht Gottes', ,Werk Gottes'. Denn ich wusste nichts anderes, als dass 
,Gerechtigkeit Gottes' sein strenges Gericht bedeutete. Nun sollte er mich auch noch von seinem stren­
gen Gericht erretten? Da wäre ich ja ewig verloren!" (TR 5,5247) 
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lıum.“® Luther „Die Worte ‚gerecht‘ EedrTuC werden neln, Gott will
und ‚Gerechtigkeit Gottes’ wirkten auf auc. nNOC. UNC: das Evangeliıum auf
me1in Gewlssen wI1e eın 1tz; hörte ich den alten Schmerz Schmerz häu-
sie, entsetzte ich mich: Ist ott fen un auch UNC das Evangelium unls

gerecht, LLLUSS strafen.’ ber als seline Gerechtigkeit und sSseınen Lorn
ich einmal diesem urme187  Seigfried/Ein Meilenstein der Ökumene  lium.“® Luther: „Die Worte ‚gerecht‘  bedrückt werden — nein, Gott will  und ‚Gerechtigkeit Gottes‘ wirkten auf  [auch noch] durch das Evangelium auf  mein Gewissen wie ein Blitz; hörte ich  den alten Schmerz neuen Schmerz häu-  sie, so entsetzte ich mich: Ist Gott  fen und auch durch das Evangelium uns  gerecht, so muss er strafen.’ Aber als  seine Gerechtigkeit und seinen Zorn  ich einmal in diesem Turme ... über die  drohend entgegenhalten! So raste ich mit  Worte (Röm 1,17): ‚Der Gerechte wird  wütendem und verstörtem Gewissen,  seines Glaubens leben‘ und ‚Gerechtig-  und doch schlug ich mich an jener Stel-  keit Gottes‘ nachsann, dachte ich als-  le rücksichtslos mit Paulus herum, da  bald: Wenn wir als Gerechte aus dem  ich glühend danach lechzte, zu wissen,  Glauben leben sollen und wenn die  was Sankt Paulus wolle. Solange, bis  Gerechtigkeit Gottes jedem, der glaubt,  ich endlich unter Gottes Erbarmen,  zum Heil gereichen soll, so wird sie  tage- und nächtelang nachdenkend,  nicht unser Verdienst, sondern die Barm-  meine Aufmerksamkeit auf den [inne-  herzigkeit Gottes sein. So wurde mein  ren] Zusammenhang der Worte richte-  Geist aufgerichtet, denn die Gerechtig-  te, nämlich ‚die Gerechtigkeit Gottes  keit Gottes besteht darin, dass wir durch  wird darin offenbart, wie geschrieben  Christus gerechtfertigt und erlöst werden.  steht: Der Gerechte lebt aus dem Glau-  Nun wandelten sich mir jene Worte in  ben‘ ... Hier fühlte ich mich völlig neu  liebliche Worte: In diesem Turm hat  geboren und als wäre ich durch die  mir der Heilige Geist die Schrift geof-  geöffneten Pforten ins Paradies selbst ein-  fenbart“.* Die „Gerechtigkeit, die vor Gott  getreten. Da zeigte mir sogleich die  gilt“, ist also nach Röm 1,17 nicht die  ganze Schrift ein anderes Gesicht. Dar-  menschliche Gerechtigkeit, „die im ver-  auf durchlief ich die Heilige Schrift,  zehrenden Feuer der Gerechtigkeit ver-  wie’s das Gedächtnis mit sich brachte,  und sammelte auch in anderen Aus-  geht, sondern die von Gottes Barm-  herzigkeit dem Sünder aus Gnaden  drücken die entsprechende Überein-  verliehene Gerechtigkeit, welche ihm im  stimmung, wie zum Beispiel ‚Werk  Glauben zuteil wird“.* Luther ver-  Gottes‘ das heißt das Werk, das Gott in  gleicht das Erreichen dieser Erkenntnis  uns schafft; ‚Kraft Gottes‘, durch welche  mit der Neugeburt aus einem Trauma:  er uns kräftig macht; ‚Weisheit Gottes’,  „So zürnte ich Gott, wenn nicht in ge-  durch welche er uns weise macht; ‚Stärke  heimer Lästerung, so doch mindestens  Gottes‘, ‚Heil Gottes‘, ‚Ehre Gottes‘. So  mit gewaltigem Murren, indem ich  groß vorher mein Hass war, womit  sagte: nicht genug damit, dass die elen-  ich das Wort ‚Gerechtigkeit Gottes‘ ge-  den und ewig verlorenen Sünder infol-  hasst hatte, so groß war jetzt die Liebe,  mit der ich es als allersüßestes Wort  ge der Erbsünde mit Unheil aller Art  durch das Gesetz der Zehn Gebote  rühmte.“ 9  * H. Fausel, Doktor Martin Luther. Leben und Werk, 1483-1521, GTB Siebenstern, Bd 411, Stuttgart  1977, 53.  7 1545 erinnert sich Luther in der Vorrede zu Bd I der Lateinischen Werke: „Aber ich liebte den gerech-  ten und die Sünder strafenden Gott nicht, ja ich hasste ihn; denn ich fühlte mich so sehr ich auch  immer als untadeliger Mönch lebte, vor Gott als Sünder mit einem ganz und gar ruhelosen Gewis-  sen und konnte das Vertrauen nicht aufbringen, er sei durch meine Genugtuung versöhnt“.  * Diese Gedanken äußert Luther im Juni oder Juli 1532 in einer Tischrede (TR 3,3232,10; vgl. auch  TR 5,5247; TR 4,4007).  * Fausel a.a.O. 53.  » Vorrede zum Band I der Lateinischen Werke (1545), WA 54,185,14ff.ber die drohend entgegenhalten! So rastie ich mıt
Worte Röm 1,17) ‚Der erechte wird zvütendem und verstörtem Gewissen,
SE1INESsS auDens en und ‚Gerechtig- und doch schlug ich mich Jjener Stel-
keit Gottes’‘ nachsann, dachte ich als- le rücksichtslos muıt Paulus herum, da
bald Wenn WITr als erecnte aus dem ich gylühend danach lechzte, wWI1ssen,
Glauben en sollen und Wernn die Was Sankt Paulus WO. Solange, bIis
Gerechtigkeit Gottes jedem, der glaubt, ich ndlich unter es Erbarmen,
ZU eil gereichen soll, wird S1e tage- un nächtelang naCc.  enkend,
nicht Verdienst, sondern die Aarm- meılne Aufmerksamkeit auf den l inne-
herzigkeit (Gottes Se1nN. So wurde meın ren] usammenNnNang der Orte richte-
Geist aufgerichtet, denn die Gerechtig- te, nämlich ‚die Gerechtigkeit Gottes
keıt Gottes esteht darın, dass WIr UNC| wird arın offenbart, wI1ıe geschrieben
Y1ISIUS gerechtfertigt und erlöst werden. steht Der erechnte ebt aus dem lau-
Nun wandelten siıch mır jene Worte ben187  Seigfried/Ein Meilenstein der Ökumene  lium.“® Luther: „Die Worte ‚gerecht‘  bedrückt werden — nein, Gott will  und ‚Gerechtigkeit Gottes‘ wirkten auf  [auch noch] durch das Evangelium auf  mein Gewissen wie ein Blitz; hörte ich  den alten Schmerz neuen Schmerz häu-  sie, so entsetzte ich mich: Ist Gott  fen und auch durch das Evangelium uns  gerecht, so muss er strafen.’ Aber als  seine Gerechtigkeit und seinen Zorn  ich einmal in diesem Turme ... über die  drohend entgegenhalten! So raste ich mit  Worte (Röm 1,17): ‚Der Gerechte wird  wütendem und verstörtem Gewissen,  seines Glaubens leben‘ und ‚Gerechtig-  und doch schlug ich mich an jener Stel-  keit Gottes‘ nachsann, dachte ich als-  le rücksichtslos mit Paulus herum, da  bald: Wenn wir als Gerechte aus dem  ich glühend danach lechzte, zu wissen,  Glauben leben sollen und wenn die  was Sankt Paulus wolle. Solange, bis  Gerechtigkeit Gottes jedem, der glaubt,  ich endlich unter Gottes Erbarmen,  zum Heil gereichen soll, so wird sie  tage- und nächtelang nachdenkend,  nicht unser Verdienst, sondern die Barm-  meine Aufmerksamkeit auf den [inne-  herzigkeit Gottes sein. So wurde mein  ren] Zusammenhang der Worte richte-  Geist aufgerichtet, denn die Gerechtig-  te, nämlich ‚die Gerechtigkeit Gottes  keit Gottes besteht darin, dass wir durch  wird darin offenbart, wie geschrieben  Christus gerechtfertigt und erlöst werden.  steht: Der Gerechte lebt aus dem Glau-  Nun wandelten sich mir jene Worte in  ben‘ ... Hier fühlte ich mich völlig neu  liebliche Worte: In diesem Turm hat  geboren und als wäre ich durch die  mir der Heilige Geist die Schrift geof-  geöffneten Pforten ins Paradies selbst ein-  fenbart“.* Die „Gerechtigkeit, die vor Gott  getreten. Da zeigte mir sogleich die  gilt“, ist also nach Röm 1,17 nicht die  ganze Schrift ein anderes Gesicht. Dar-  menschliche Gerechtigkeit, „die im ver-  auf durchlief ich die Heilige Schrift,  zehrenden Feuer der Gerechtigkeit ver-  wie’s das Gedächtnis mit sich brachte,  und sammelte auch in anderen Aus-  geht, sondern die von Gottes Barm-  herzigkeit dem Sünder aus Gnaden  drücken die entsprechende Überein-  verliehene Gerechtigkeit, welche ihm im  stimmung, wie zum Beispiel ‚Werk  Glauben zuteil wird“.* Luther ver-  Gottes‘ das heißt das Werk, das Gott in  gleicht das Erreichen dieser Erkenntnis  uns schafft; ‚Kraft Gottes‘, durch welche  mit der Neugeburt aus einem Trauma:  er uns kräftig macht; ‚Weisheit Gottes’,  „So zürnte ich Gott, wenn nicht in ge-  durch welche er uns weise macht; ‚Stärke  heimer Lästerung, so doch mindestens  Gottes‘, ‚Heil Gottes‘, ‚Ehre Gottes‘. So  mit gewaltigem Murren, indem ich  groß vorher mein Hass war, womit  sagte: nicht genug damit, dass die elen-  ich das Wort ‚Gerechtigkeit Gottes‘ ge-  den und ewig verlorenen Sünder infol-  hasst hatte, so groß war jetzt die Liebe,  mit der ich es als allersüßestes Wort  ge der Erbsünde mit Unheil aller Art  durch das Gesetz der Zehn Gebote  rühmte.“ 9  * H. Fausel, Doktor Martin Luther. Leben und Werk, 1483-1521, GTB Siebenstern, Bd 411, Stuttgart  1977, 53.  7 1545 erinnert sich Luther in der Vorrede zu Bd I der Lateinischen Werke: „Aber ich liebte den gerech-  ten und die Sünder strafenden Gott nicht, ja ich hasste ihn; denn ich fühlte mich so sehr ich auch  immer als untadeliger Mönch lebte, vor Gott als Sünder mit einem ganz und gar ruhelosen Gewis-  sen und konnte das Vertrauen nicht aufbringen, er sei durch meine Genugtuung versöhnt“.  * Diese Gedanken äußert Luther im Juni oder Juli 1532 in einer Tischrede (TR 3,3232,10; vgl. auch  TR 5,5247; TR 4,4007).  * Fausel a.a.O. 53.  » Vorrede zum Band I der Lateinischen Werke (1545), WA 54,185,14ff.Hier fühlte ich mich völlig Neu

liebliche Worte diesem TIurm hat geboren und als ware ich UrC. die
mMI1r der Heilige Geist die Schrift geof- geöffneten Pforten INS Paradıtes selbst e1n-
enbart  44 8 DIie „Gerechtigkeit, dıe DOr ott getreten. Da zeigte mı1r sogleic die
gilt”,  d“ ist also ach Röm 1,17 NIC: dıe Schrift eın anderes Gesicht. Dar-
menschliche Gerechtigkeit, „die 1mM VelI- auf urcnlie ich die Heıilige Schrift,
zehrenden Feuer der Gerechtigkeit Ver- wie’s das aCcC mıit sich brachte,

un:! sammelte auch anderen Aus-geht, sondern die VO:  5 Gottes arm-
herzigkeit dem er AUS Gnaden drücken die entsprechende Überein-
verliıehene Gerechtigkeit, welche 1m stiımmung, wI1e ZU eispie ‚Werk
Glauben zuteil wird”.* uther VerTr- Gottes‘ das el das Werk, das ott
gleicht das Erreichen dieser Erkenntnis unls schafft; ‚Kraft Gottes’, UrC. welche
mıt der Neugeburt ÜÜUÜS einem Irauma: UNS kräftig macht; eisnel Gottes‘,
„So zurnte ich Gott, WE nicht in g_ UuUrc welche UNSs WEeISe MAC Stärke
heimer Lästerung, doch mindestens Gottes‘, ‚Heıl Gottes’, ‚Ehre Gottes’‘ So
mıit gewaltigem Murren, indem ich orofs vorher meın Hass WAaIrL, womuit

nicht damit, ass die elen- ich das Wort ‚Gerechtigkeit Gottes’‘ g_
den und ewi1g verlorenener tol- hasst a  ( groß War jetzt die Jebe,

mıt der ich als allersüßestes Wortder Erbsünde mıiıt el er Art
Urc das Gesetz der Ze  S Gebote rühmte.“

Fausel, Doktor Martın Luther. Leben un! Werk, 3-15' GTB Siebenstern, 411, Stuttgart
1545 erinnert sich Luther der Vorrede der Lateinischener! „Aber ich liebte den gerech-
ten und die Sünder strafenden Gott nicht, Ja ich hasste ihn; denn ich fühlte mich ( sehr ich uch
immer als untadeliger Mönch lebte, VOTLT Gott als Sünder mıt ınem ganz und 5r ruhelosen Gewis-
[l und onnte das Vertrauen nicht aufbringen, se1 UNrC meine Genugtuung versöhnt“.
Diese Gedanken außert Luther 1mM Juni oder Juli 1532 ıner Tischrede (IR 3,3232,10; vgl uch
7 pl

Fausel a.a.Q0.
Vorrede ZUIN Band der Lateinischen Werke (1545), z  A
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lium. "6 Luther: "Die Worte ,gerecht' 
und ,Gerechtigkeit Gottes' wirkten auf 
mein Gewissen wie ein Blitz; hörte ich 
sie, so entsetzte ich mich: Ist Gott 
gerecht, so muss er strafen.7 Aber als 
ich einmal in diesem Turme ... über die 
Worte (Röm 1,17): ,Der Gerechte wird 
seines Glaubens leben' und ,Gerechtig­
keit Gottes' nachsann, dachte ich als­
bald: Wenn wir als Gerechte aus dem 
Glauben leben sollen und wenn die 
Gerechtigkeit Gottes jedem, der glaubt, 
zum Heil gereichen soll, so wird sie 
nicht unser Verdienst, sondern die Barm­
herzigkeit Gottes sein. So wurde mein 
Geist aufgerichtet, denn die Gerechtig­
keit Gottes besteht darin, dass wir durch 
Christus gerechtfertigt und erlöst werden. 
Nun wandelten sich mir jene Worte in 
liebliche Worte: In diesem Turm hat 
mir der Heilige Geist die Schrift geof­
fenbart".8 Die "Gerechtigkeit, die vor Gott 
gilt", ist also nach Röm 1,17 nicht die 
menschliche Gerechtigkeit, "die im ver­
zehrenden Feuer der Gerechtigkeit ver­
geht, sondern die von Gottes Barm­
herzigkeit dem Sünder aus Gnaden 
verliehene Gerechtigkeit, welche ihm im 
Glauben zuteil wird".9 Luther ver­
gleicht das Erreichen dieser Erkenntnis 
mit der Neugeburt aus einem Trauma: 
"So zürnte ich Gott, wenn nicht in ge­
heimer Lästerung, so doch mindestens 
mit gewaltigem Murren, indem ich 
sagte: nicht genug damit, dass die elen­
den und ewig verlorenen Sünder infol­
ge der Erbsünde mit Unheil aller Art 
durch das Gesetz der Zehn Gebote 
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bedrückt werden - nein, Gott will 
[auch noch] durch das Evangelium auf 
den alten Schmerz neuen Schmerz häu­
fen und auch durch das Evangelium uns 
seine Gerechtigkeit und seinen Zorn 
drohend entgegenhalten! So raste ich mit 
wütendem und verstörtem Gewissen, 
und doch schlug ich mich an jener Stel­
le rücksichtslos mit Paulus herum, da 
ich glühend danach lechzte, zu wissen, 
was Sankt Paulus wolle. Solange, bis 
ich endlich unter Gottes Erbarmen, 
tage- und nächtelang nachdenkend, 
meine Aufmerksamkeit auf den [inne­
ren] Zusammenhang der Worte richte­
te, nämlich ,die Gerechtigkeit Gottes 
wird darin offenbart, wie geschrieben 
steht: Der Gerechte lebt aus dem Glau­
ben' ... Hier fühlte ich mich völlig neu 
geboren und als wäre ich durch die 
geöffneten Pforten ins Paradies selbst ein­
getreten. Da zeigte mir sogleich die 
ganze Schrift ein anderes Gesicht. Dar­
auf durchlief ich die Heilige Schrift, 
wie' s das Gedächtnis mit sich brachte, 
und sammelte auch in anderen Aus­
drücken die entsprechende Überein­
stimmung, wie zum Beispiel ,Werk 
Gottes' das heißt das Werk, das Gott in 
uns schafft; ,Kraft Gottes', durch welche 
er uns kräftig macht; ,Weisheit Gottes', 
durch welche er uns weise macht; ,Stärke 
Gottes', ,Heil Gottes', ,Ehre Gottes'. So 
groß vorher mein Hass war, womit 
ich das Wort ,Gerechtigkeit Gottes' ge­
hasst hatte, so groß war jetzt die Liebe, 
mit der ich es als allersüßestes Wort 
rühmte." 10 

• H. Fause/, Doktor Martin Luther. Leben und Werk, 1483-1521, GTB Siebenstern, Bd 411, Stuttgart 
31977,53. 

7 1545 erinnert sich Luther in der Vorrede zu Bd I der Lateinischen Werke: "Aber ich liebte den gerech­
ten und die Sünder strafenden Gott nicht, ja ich hasste ihn; denn ich fühlte mich so sehr ich auch 
immer als untadeliger Mönch lebte, vor Gott als Sünder mit einem ganz und gar ruhelosen Gewis­
sen und konnte das Vertrauen nicht aufbringen, er sei durch meine Genugtuung versöhnt". 

8 Diese Gedanken äußert Luther im Juni oder Juli 1532 in einer Tischrede (TR 3,3232,10; vgl. auch 
TR 5,5247; TR 4,4007). 

9 Fausel a.a.O. 53. 
10 Vorrede zum Band I der Lateinischen Werke (1545), WA 54,185,14ff. 
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Das reformatorische Verständnis der der sich einem dreifachen Nein
Rechtfertigung vollzieht sola gratig, sola fide, solo Y1S-

to! Andere Alleins folgen: ott Hlein,
(1.) Wesen der Rechtfertigung das Wort Tlein, die Schrift allein bewir-
ach Sseiner reformatorischen en: ken jenes Geschehen, UrCc. welches
betrachtet Luther das muhsam eITunN- den Menschen das rettende Wort der
gCHNEC Rechtfertigungsverständnis als Vergebung und Versöhnung zugesprochen
„Hauptartikel” der christlichen Bot- wird, wodurch - also gerecht, erlöst
schaft, der „Meıister und UrS(T, Herr- und heil WIF! Dem es bestimmen-
scher, Lenker und Richter ber alle YIien den „Gott allein  4 1m Rechtfertigungs-
vÜon ehre  44 ist und welcher „erna und geschehen entspricht auf selıten des
regziert jegliche kırchliche Lehre und ıchtet Menschen der „Glaube allein”, das

Geunssen 00OTr Gott u //' 1 „Wenn el die gnadenhaft geschenkte An-
dieser Artikel STE SIE. die Kirche; Wenn ahme des e1ls 1C. WIr erlösen uns,
er fällt, fällt die Kirche“ * NIC: die Kırche erlöst NS, sondern ott

In YISIUS UNC: Nade 1mM GlaubenIm Augsburger Bekenntnis spricht Arti-
kel VO!  D der Rechtfertigung des Sün- Näherhin edeute das eine dezidier-
ers allein AUS Nade sola gratia), allein te Neubestimmung des scholastıschen

Christı en SOILO Christo), allein Glaubensverständnisses. Glaube ist für
AUS Glauben sola fide), NICI UrC. Luther keineswegs eın Fürwahrhalten be-
erKkKe (non operibus) mıiıt folgenden stımmter, VO  > der kirchlichen Autorität
orten „Weiter WIF: gelehrt, ass WIT vorgelegter Glaubensinhalte, sondern
ergebung der Sünde und erecC.  g- Vollzug gläubigen Vertrauens [fiducia
keit VOT Gott NIC: UNC: Verdienst, auf das göttliche Heilshandeln
Werk und GeENUZTUUNG erlangen können, Christus icht gute er. auc. des
sondern ass WIT ergebung der Sünde Glaubens) machen den Menschen g-
bekommen und VOT ott gerecht WEeTl- recht, sondern die Annahme der gonädi-
den AUS Na Christı willen UNC: gCh Gerechtsprechung VO'  5 se1lten Got-
den Glauben gratis iustificentur propter tes. Glaube ist €e1 weniger eine aktıve
Christum pCeI fidem), Inämlich| WE Kraft als eın DASSIVES Empfangsorgan.
WIT glauben, ass Christus für g- DPosıtiv gesehen ist der Glaube das Ver-
litten hat und ass seinetwillen Irauen auf die Barmherzigkeit Gottes
die Sünde vergeben, Gerechtigkeit und und auf hris Erlösungswer idu-
ew1ges en gesche: WIF: Denn zialglauben). eım einzelnen ereignet
diesen Glauben 11 ott als erecC.  g_ siıch die Rechtfertigung, WE

Glauben darauf vertraut, ass diekeit, ie] VOTI ihm [gilt], ansehen und
zurechnen, WI1e der heilige Paulus Barmherzigkeit Gottes und das Erlö-
den Römern 1mM dritten und vierten sungswerk hris für persönlich
[Kapitel] sagt.” * Für Luther und die een.
mıiıt verbundenen Reformatoren ıst Die Rechtfertigung des Sünders ohne
also die Rechtfertigung eın eusakt, erdıiıens und enugtuung macht gute

Vgl uch: Das Augsburger Bekenntnis, Art. 4/ die Schmalkaldischen el, Teil HI
Art.

40,111,352,3 (articulus stantıs aut adentis ecclesiae); Apol BSLK 7  7 Schmalk.
Art BSLK 415,21—416,6); III „21-23

13 Zitiert nach: Unser Glaube Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen rche, GIB
Siebenstern, 289,62; vgl dazu Schmalkaldische (1537) Artikel
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2. Das reformatorische Verständnis der 
Rechtfertigung 

(1.) Wesen der Rechtfertigung 
Nach seiner reformatorischen Wende 
betrachtet Luther das mühsam errun­
gene Rechtfertigungsverständnis als 
"Hauptartikel" der christlichen Bot­
schaft, der "Meister und Fürst, Herr­
scher, Lenker und Richter über alle Arten 
von Lehre" ist und welcher "erhält und 
regiert jegliche kirchliche Lehre und richtet 
unser Gewissen vor Gott auj".l1 "Wenn 
dieser Artikel steht, steht die Kirche; wenn 
er fällt, fällt die Kirche"y 
Im Augsburger Bekenntnis spricht Arti­
kel 4 von der Rechtfertigung des Sün­
ders allein aus Gnade (sola gratia), allein 
um Christi willen (solo Christo), allein 
aus Glauben (sola fide), nicht durch 
Werke (non ex operibus) mit folgenden 
Worten: "Weiter wird gelehrt, dass wir 
Vergebung der Sünde und Gerechtig­
keit vor Gott nicht durch unser Verdienst, 
Werk und Genugtuung erlangen können, 
sondern dass wir Vergebung der Sünde 
bekommen und vor Gott gerecht wer­
den aus Gnade um Christi willen durch 
den Glauben (gratis iustificentur propter 
Christum per fidem), [nämlich] wenn 
wir glauben, dass Christus für uns ge­
litten hat und dass uns um seinetwillen 
die Sünde vergeben, Gerechtigkeit und 
ewiges Leben geschenkt wird. Denn 
diesen Glauben will Gott als Gerechtig­
keit, [die] vor ihm [gilt], ansehen und 
zurechnen, wie der heilige Paulus zu 
den Römern im dritten und vierten 
[Kapitel] sagt."!3 Für Luther und die 
mit ihm verbundenen Reformatoren ist 
also die Rechtfertigung ein Heilsakt, 
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der sich in einem dreifachen Allein 
vollzieht: sola gratia, sola fide, solo Chris­
to! Andere Alleins folgen: Gott allein, 
das Wort allein, die Schrift allein bewir­
ken jenes Geschehen, durch welches 
den Menschen das rettende Wort der 
Vergebung und Versöhnung zugesprochen 
wird, wodurch er also gerecht, erlöst 
und heil wird. Dem alles bestimmen­
den "Gott allein" im Rechtfertigungs­
geschehen entspricht auf seiten des 
Menschen der "Glaube allein", das 
heißt die gnadenhaft geschenkte An­
nahme des Heils. Nicht wir erlösen uns, 
nicht die Kirche erlöst uns, sondern Gott 
in Christus durch Gnade im Glauben. 
Näherhin bedeutet das eine dezidier­
te Neubestimmung des scholastischen 
Glaubensverständnisses. Glaube ist für 
Luther keineswegs ein Fürwahrhalten be­
stimmter, von der kirchlichen Autorität 
vorgelegter Glaubensinhalte, sondern 
Vollzug gläubigen Vertrauens [fiducial 
auf das göttliche Heilshandeln in 
Christus. Nicht gute Werke (auch des 
Glaubens) machen den Menschen ge­
recht, sondern die Annahme der gnädi­
gen Gerechtsprechung von seiten Got­
tes. Glaube ist dabei weniger eine aktive 
Kraft als ein passives Empfangsorgan. 
Positiv gesehen ist der Glaube das Ver­
trauen auf die Barmherzigkeit Gottes 
und auf Christi Erlösungswerk (Fidu­
zialglauben). Beim einzelnen ereignet 
sich die Rechtfertigung, wenn er im 
Glauben darauf vertraut, dass die 
Barmherzigkeit Gottes und das Erlö­
sungswerk Christi für ihn persönlich 
Geltung haben. 
Die Rechtfertigung des Sünders ohne 
Verdienst und Genugtuung macht gute 

11 WA 39,205. Vg!. auch: Das Augsburger Bekenntnis, Art. 4; die Schmalkaldischen Artikel, Teil H, 
Art. 1 u.a. 

12 WA 40,I1I,352,3 (articulus stantis aut cadentis ecclesiae); Apo!. IV (= BSLK 159,1f); Schmalk. 
Art. (= BSLK 415,21-416,6); Fe H, 6 (BSLK 916,21-23). 

13 Zitiert nach: Unser Glaube. Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche, GTB 
Siebenstern, Bd 1289,62; vg!. dazu Schmalkaldische Artikel (1537) Artikell. 
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er. als olge der Rechtfertigung nicht den losspricht: und die Vergebung
edeu  gslos uch für Luther bringt der Sünden chenkt, un! Cie Gerechtig-
jeder gute aum gute Früchte, unı: „CS keit Christi zurechnet, ass voll
ist unmöglich, ass der Glaube ohne und versöhnt und ZU Sohn anl
eifrige, zahlreiche und große er. T, vVon Schuld und Strafe der
ist“.1* Für jedoch gilt die uNnum- Un befreit wird, und die ewige elig-
ehrbDare Reihenfolge: Der Glaube geht keit erlangt.” 15

ährend das identinische ekreden 'erken voraus! DiIie er. folgen
dem auben. Die guten eren ber die Rechtfertigung en Wert da-
für Luther 1M Gegensatz ZUT!T Lehre rauf legt, ass Gottes Gerechtigkeit
mancher Scholas  er keinerlei Ver- beım Menschen auch nkommt inhaere
dienstcharakter für das eil und erfahrbare Veränderungen bewirkt,
uch Na S1e Luther anders als die ass also Gottes Gerechtigkeit der Je
eısten seliner scholastischen Zeitge- eigenen Gerechtigkeit lustitla Sua) des
1O0OSSEeI. Sie ist keineswegs eiıne E1gen- Gerechtfertigten wird, bleibt hier die
SCHA ängse der menschlichen Rechtfertigung hewusst In der Unanschau-
eele, sondern jene Uns Gottes (favor ichKe1 des göttlichen Wirkens, das
Dei), Urc welche dem er die NC Menschen feststellbar ist (vgl

1529; 1530;Rechtfertigung ohne jegliche Bedin-
SUuns der Vorleistung geschenkt wird.
Sie ist eschen. Gottes, völlig unabhän- (2.) WEl Momente der Rechtfertigung
gıg VO:  - menschlichen erken der (Schaubild Nr 1)
Verdiensten. Rechtfertigung ıst oren- Die richterliche Rechtfertigung des
sısch, das (1 gerichtlich, egrei- Menschen hat ZWEeI Momente. Sünden-
fen Es geht Gerechtsprechung des vgrgebyng pars privativa), die das WCS-
Menschen Urc den göttlichen Rich- nımmt, Was ist (Sünde) und
ter. e1 ist das Forum, das heifßt Zurechnung der Gerechtigkeit Christı
den Gerichtsho: des üngsten erıichts pars positiva als Rechtfertigung: ott
gedacht M.a.W. Das USpruC. des das, W as NIC: In UNS ist und
Evangeliums ergehende und 1m Jlau- nicht mıiıt uns verbunden ist das el
ben ANSCHNOININEN! Urteil Gottes nımmt rechnet (imputiert die Gerech-
die eschatologische endgerichtliche) tigkeit des Gehorsams hris Da-
Entscheidung jetz schon FO- muıt ıst gesagt 1C. LIUT die Sünden-
rensische Rechtfertigung ıst Gottes Werk, vergebung 1st Gottes Werk, sondern
r  UrCc. das den sündigen Menschen, auch die Zuerkennung der erecC.  g_
der Christus glaubt, aus reiner keit hrıs Unsere Gerechtigkeit ist
nade, nämlich umsonst VO  > den Suün- eıne blof(s zugerec.  ete Gerechtigkeit
Schaubild ‚WwWel Momente der Rechtfertigung:

Sündenvergebung
(Dars privativa)
Zurechnung der Gerechtigkeit

Rechtfertigung (forensisch)

(pars positivahustitia imputatıva)
l 7,231
15 ultter, Compendium locorum theologicorum (1610) XIL.
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Werke als Folge der Rechtfertigung nicht 
bedeutungslos. Auch für Luther bringt 
jeder gute Baum gute Früchte, und "es 
ist unmöglich, dass der Glaube ohne 
eifrige, zahlreiche und große Werke 
ist" .14 Für ihn jedoch gilt die unum­
kehrbare Reihenfolge: Der Glaube geht 
den Werken voraus! Die Werke folgen 
dem Glauben! Die guten Werke haben 
für Luther im Gegensatz zur Lehre 
mancher Scholastiker keinerlei Ver­
dienstcharakter für das Heil. 
Auch Gnade sieht Luther anders als die 
meisten seiner scholastischen Zeitge­
nossen. Sie ist keineswegs eine Eigen­
schaft (= Anhängsel) der menschlichen 
Seele, sondern jene Gunst Gottes (favor 
Dei), durch welche dem Sünder die 
Rechtfertigung ohne jegliche Bedin­
gung oder Vorleistung geschenkt wird. 
Sie ist Geschenk Gottes, völlig unabhän­
gig von menschlichen Werken oder 
Verdiensten. Rechtfertigung ist foren­
sisch, das heißt gerichtlich, zu begrei­
fen. Es geht um Gerechtsprechung des 
Menschen durch den göttlichen Rich­
ter. Dabei ist an das Forum, das heißt 
den Gerichtshof des Jüngsten Gerichts 
gedacht. M.a.W.: Das im Zuspruch des 
Evangeliums ergehende und im Glau­
ben angenommene Urteil Gottes nimmt 
die eschatologische (end gerichtliche) 
Entscheidung jetzt schon vorweg. Fo­
rensische Rechtfertigung ist Gottes Werk, 
"durch das er den sündigen Menschen, 
der an Christus glaubt, aus reiner 
Gnade, nämlich umsonst von den Sün-
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den losspricht: und ihm die Vergebung 
der Sünden schenkt, und die Gerechtig­
keit Christi so zurechnet, dass er voll 
und ganz versöhnt und zum Sohn ange­
nommen, von Schuld und Strafe der 
Sünde befreit wird, und die ewige Selig­
keit erlangt." 15 

Während das tridentinische Dekret 
über die Rechtfertigung allen Wert da­
rauf legt, dass Gottes Gerechtigkeit 
beim Menschen auch ankommt (inhaeret) 
und erfahrbare Veränderungen bewirkt, 
dass also Gottes Gerechtigkeit zu der je 
eigenen Gerechtigkeit (iustitia sua) des 
Gerechtfertigten wird, bleibt hier die 
Rechtfertigung bewusst in der Unanschau­
lichkeit des göttlichen Wirkens, das 
nicht am Menschen feststellbar ist (vgl. 
DH 1529; 1530; 1561). 

(2.) Zwei Momente der Rechtfertigung 
(Schaubild Nr. 1) 
Die richterliche Rechtfertigung des 
Menschen hat zwei Momente: Sünden­
vergebung (pars privativa), die das weg­
nimmt, was in uns ist (Sünde) und 
Zurechnung der Gerechtigkeit Christi 
(pars positiva) als Rechtfertigung: Gott 
schenkt das, was nicht in uns ist und 
nicht mit uns verbunden ist: das heißt, 
er rechnet (imputiert) uns die Gerech­
tigkeit des Gehorsams Christi zu. Da­
mit ist gesagt: Nicht nur die Sünden­
vergebung ist Gottes Werk, sondern 
auch die Zuerkennung der Gerechtig­
keit Christi. Unsere Gerechtigkeit ist 
eine bloß zugerechnete Gerechtigkeit 

Schaubild 1 
Zwei Momente der Rechtfertigung: 

Sündenvergebung 

~ 
(pars privativa) 

Rechtfertigung (forensisch) 

Zurechnung der Gerechtigkeit 
(pars positiva/iustitia imputativa) 

I' WA 7,231. 
15 L. Hutter, Compendium locorum theologicorum (1610), XII. 
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(1ustitia imputativa)! uch hier geht äaußern müusste, 6S1e ist vielmehr das
wieder eINZIg und eın darum, das Evangelium als Glaubensvoraussetzung.
Tun Gottes etonen 1C enschli- Gerechtigkeit bezieht sich NIC auf
ches Tun, sSe1 auch gaAaNZ allein Urc menschliche Fähigkeiten und efind-
Gott ermöglicht, sondern allein der lichkeiten, sondern auf Christus
Gehorsam Christı ist entscheidend (3) Drıitter TUun:! ist der VO  5 ott

geschenkte Glaube Die reformatorische
(3.) Ursachen der Rechtfertigung reS1e' jedoch den Glauben als AUS-
(Schaubild Nr. 2) schließliche göttliche Wirkung IM (nicht
Die reformatorische TEe kennt wI1e am) Menschen, m.a.W. ESs ist Z WaT
die scholastische Metaphysik drei meın Glaube, welcher jedoch SUNZ Got-

fes Werk ist. ass sich hier nicht dochGründe Ursachen) der Rechtferti-
ZSUuNg: (1) es Gnade! (2) Verdienst wieder die katholische Konzeption

erahnen, die auch VO donum, dasYISTE1L (3) Glaube, der die göttlichen
Gnadengaben der Verheißung des el Geschenk spricht? ' LDiese rage

bleibt estehnen uch hıer cheintEvangeliums ergreift.
(1) NA: ıst aber eıne eingegossene letztlich wieder NUr darum gehen, die
seinshafte Seeleneigenschaft (Infusus Priorität des göttlichen andelns In em
cartıtatıs ADILUS), sondern die göttliche etonen Der Glaube darf NIC: SE-
Uns (favor Dei), letztlich die göttliche Irennt VOon seinem egenüber, dasel
1eDe, welche ott ZUT Rechtfertigung 0OoON der ım Evangelium angzebo-
des Sünders motiviert. enen Rechtfertigung Chraıstı willen
(2) Verdienst Chrıistı ist der Gehorsam betrachtet werden. Er ist das göttliche

Geschenk des Erkennens und Vertrauens,gANZCH en Jesu. eın der (Ge-
rechtigker Chrıistı wird es Wirk- welchem sich der ensch dieses
samkeit unserenm eil ANSCHAULIC. Angebot ane1ignet.
Gerechtigkeit ist somıit cht innere ] hiese Trel Rechtfertigungsgründe der
Wirkung, die der ensch selbst sSE1- protestantischen Lehre bestimmen die
nen ollzügen VO:  5 erken Rechtfertigung nicht LLIUTFr streng und

Schaubild Ursachenuder Rechtfertigung:
Gottes nade (gratia favor Deı)
Verdienst Christi (meritum Chrıstı)rsachen der Rechtfertigung
Glaube fides)

16 Luther selbst scheint die Unterscheidung zwischen gratia als außerer favor Dei und donum als
innere Veränderung Hilfe) kennen. Vgl serloh, Tra und Donum, Rechtfertigung un! eili-
Sung nach Luthers Schrift „Wider den Löwener eologen Latomus” (1521), 1n ath (1970)
6/-83; ders., Der fröhliche Wechsel unı Streit. Zu Beers Werk über die Grundzüge der Theologie
Luthers, 1: ath (1982) 109 serloh S1e. das Donum nicht als 1euUe Seelenqualität, ber als ela-
tion „Das Fundament der Relation Gott ist auf se1ten des Menschen das Donum, die
Gerechtigkeit un:! der Glaube. Diese sind das geringere Gut,190  Seigfried/Ein Meilenstein der Ökumene  (iustitia imputativa)! Auch hier geht es  äußern müsste, sie ist vielmehr das  wieder einzig und allein darum, das  Evangelium als Glaubensvoraussetzung.  Tun Gottes zu betonen. Nicht menschli-  Gerechtigkeit bezieht sich nicht auf  ches Tun, sei es auch ganz allein durch  menschliche Fähigkeiten und Befind-  Gott ermöglicht, sondern allein der  lichkeiten, sondern auf Christus.  Gehorsam Christi ist entscheidend.  (3) Dritter Grund ist der von Gott  geschenkte Glaube. Die reformatorische  (3.) Ursachen der Rechtfertigung  Lehre sieht jedoch den Glauben als aus-  (Schaubild Nr. 2)  schließliche göttliche Wirkung im (nicht  Die reformatorische Lehre kennt wie  am) Menschen, m.a.W.: Es ist zwar  die scholastische Metaphysik drei  mein Glaube, welcher jedoch ganz Got-  tes Werk ist. Lässt sich hier nicht doch  Gründe (= Ursachen) der Rechtferti-  gung: (1) Gottes Gnade! (2) Verdienst  wieder die katholische Konzeption  erahnen, die auch vom donum, das  Christi! (3) Glaube, der die göttlichen  Gnadengaben in der Verheißung des  heißt Geschenk spricht?'* Diese Frage  bleibt bestehen. Auch hier scheint es  Evangeliums ergreift.  (1) Gnade ist aber keine eingegossene  letztlich wieder nur darum zu gehen, die  seinshafte Seeleneigenschaft (infusus  Priorität des göttlichen Handelns in allem  caritatis habitus), sondern die göttliche  zu betonen. Der Glaube darf nicht ge-  Gunst (favor Dei), letztlich die göttliche  trennt von seinem Gegenüber, das heißt  Liebe, welche Gott zur Rechtfertigung  getrennt von der im Evangelium angebo-  des Sünders motiviert.  tenen Rechtfertigung um Christi willen  (2) Verdienst Christi ist der Gehorsam im  betrachtet werden. Er ist das göttliche  Geschenk des Erkennens und Vertrauens,  ganzen Leben Jesu. Allein in der Ge-  rechtigkeit Christi wird Gottes Wirk-  in welchem sich der Mensch dieses  samkeit zu unserem Heil anschaulich.  Angebot aneignet.  Gerechtigkeit ist somit nicht innere  Diese drei Rechtfertigungsgründe der  Wirkung, die der Mensch selbst in sei-  protestantischen Lehre bestimmen die  nen Vollzügen von guten Werken  Rechtfertigung nicht nur streng und  Schaubild 2  Ursachen (causae) der Rechtfertigung:  Gottes Gnade (gratia = favor Dei)  Verdienst Christi (meritum Christi)  Ursachen der Rechtfertigung <  Glaube (fides)  ' Luther selbst scheint die Unterscheidung zwischen gratia als äußerer favor Dei und donum als  innere Veränderung (Hilfe) zu kennen. Vgl. E, Iserloh, Gratia und Donum, Rechtfertigung und Heili-  gung nach Luthers Schrift „Wider den Löwener Theologen Latomus”“ (1521), in: Cath 26 (1970)  67-83; ders., Der fröhliche Wechsel und Streit. Zu Th. Beers Werk über die Grundzüge der Theologie  Luthers, in: Cath 36 (1982) 109: Iserloh sieht das Donum nicht als neue Seelenqualität, aber als Rela-  tion: „Das Fundament der neuen Relation zu Gott ist auf seiten des Menschen das Donum, die  Gerechtigkeit und der Glaube. Diese sind das geringere Gut, ... sind aber seinshaft, ... Zur Heilung  kommt es durch das Donum, das dem Gerechtfertigten mit der Gnade zuteil wird und dann am  Werk ist, ‚die Sünde auszufegen, die schon der Person vergeben ist‘ (WA 8,107). Auf das Donum als  atia intra nos kann Luther sogar die Bezeichnung gratia gratum faciens anwenden (WA 40 I 226)“;  Vgl. dazu L. Ulrich, Sind die Lehrverurteilungen des 16. Jahrhundert wirklich nicht mehr kirchen-  trennend?, in: Demmer-Ducke (Hg.), Zum 65. Geburtstag: EThSt 64, Leipzig 1992, 330-341; bes. 85ff;  O.H. Pesch, Die Theologie der Rechtfertigung bei M. Luther und Thomas v. Aquin, Mainz 1967,  21985.sind ber seınshaift,190  Seigfried/Ein Meilenstein der Ökumene  (iustitia imputativa)! Auch hier geht es  äußern müsste, sie ist vielmehr das  wieder einzig und allein darum, das  Evangelium als Glaubensvoraussetzung.  Tun Gottes zu betonen. Nicht menschli-  Gerechtigkeit bezieht sich nicht auf  ches Tun, sei es auch ganz allein durch  menschliche Fähigkeiten und Befind-  Gott ermöglicht, sondern allein der  lichkeiten, sondern auf Christus.  Gehorsam Christi ist entscheidend.  (3) Dritter Grund ist der von Gott  geschenkte Glaube. Die reformatorische  (3.) Ursachen der Rechtfertigung  Lehre sieht jedoch den Glauben als aus-  (Schaubild Nr. 2)  schließliche göttliche Wirkung im (nicht  Die reformatorische Lehre kennt wie  am) Menschen, m.a.W.: Es ist zwar  die scholastische Metaphysik drei  mein Glaube, welcher jedoch ganz Got-  tes Werk ist. Lässt sich hier nicht doch  Gründe (= Ursachen) der Rechtferti-  gung: (1) Gottes Gnade! (2) Verdienst  wieder die katholische Konzeption  erahnen, die auch vom donum, das  Christi! (3) Glaube, der die göttlichen  Gnadengaben in der Verheißung des  heißt Geschenk spricht?'* Diese Frage  bleibt bestehen. Auch hier scheint es  Evangeliums ergreift.  (1) Gnade ist aber keine eingegossene  letztlich wieder nur darum zu gehen, die  seinshafte Seeleneigenschaft (infusus  Priorität des göttlichen Handelns in allem  caritatis habitus), sondern die göttliche  zu betonen. Der Glaube darf nicht ge-  Gunst (favor Dei), letztlich die göttliche  trennt von seinem Gegenüber, das heißt  Liebe, welche Gott zur Rechtfertigung  getrennt von der im Evangelium angebo-  des Sünders motiviert.  tenen Rechtfertigung um Christi willen  (2) Verdienst Christi ist der Gehorsam im  betrachtet werden. Er ist das göttliche  Geschenk des Erkennens und Vertrauens,  ganzen Leben Jesu. Allein in der Ge-  rechtigkeit Christi wird Gottes Wirk-  in welchem sich der Mensch dieses  samkeit zu unserem Heil anschaulich.  Angebot aneignet.  Gerechtigkeit ist somit nicht innere  Diese drei Rechtfertigungsgründe der  Wirkung, die der Mensch selbst in sei-  protestantischen Lehre bestimmen die  nen Vollzügen von guten Werken  Rechtfertigung nicht nur streng und  Schaubild 2  Ursachen (causae) der Rechtfertigung:  Gottes Gnade (gratia = favor Dei)  Verdienst Christi (meritum Christi)  Ursachen der Rechtfertigung <  Glaube (fides)  ' Luther selbst scheint die Unterscheidung zwischen gratia als äußerer favor Dei und donum als  innere Veränderung (Hilfe) zu kennen. Vgl. E, Iserloh, Gratia und Donum, Rechtfertigung und Heili-  gung nach Luthers Schrift „Wider den Löwener Theologen Latomus”“ (1521), in: Cath 26 (1970)  67-83; ders., Der fröhliche Wechsel und Streit. Zu Th. Beers Werk über die Grundzüge der Theologie  Luthers, in: Cath 36 (1982) 109: Iserloh sieht das Donum nicht als neue Seelenqualität, aber als Rela-  tion: „Das Fundament der neuen Relation zu Gott ist auf seiten des Menschen das Donum, die  Gerechtigkeit und der Glaube. Diese sind das geringere Gut, ... sind aber seinshaft, ... Zur Heilung  kommt es durch das Donum, das dem Gerechtfertigten mit der Gnade zuteil wird und dann am  Werk ist, ‚die Sünde auszufegen, die schon der Person vergeben ist‘ (WA 8,107). Auf das Donum als  atia intra nos kann Luther sogar die Bezeichnung gratia gratum faciens anwenden (WA 40 I 226)“;  Vgl. dazu L. Ulrich, Sind die Lehrverurteilungen des 16. Jahrhundert wirklich nicht mehr kirchen-  trennend?, in: Demmer-Ducke (Hg.), Zum 65. Geburtstag: EThSt 64, Leipzig 1992, 330-341; bes. 85ff;  O.H. Pesch, Die Theologie der Rechtfertigung bei M. Luther und Thomas v. Aquin, Mainz 1967,  21985.Zur Heilung
oMmM: durch das Donum, das dem Gerechtfertigten mıiıt der Gnade zuteil wird Uunı! dann
Werk ist, ‚die un: auszufegen, die schon der Person vergeben ist‘ (WA Auf das Donum als

atıa intra 11085 kann Luthergdie Bezeichnung gratia tum faciens anwenden (WA 226)”;
Vgl dazu Ulrich, Sind die Lehrverurteilungen des Jahrhundert wirklich nicht mehr kirchen-
trennend?, emmer-Ducke (Hg.), Zum Geburtstag: EThSt 64, Leipzig 1992, 330-341; bes 85ff;

esch, Die Theologie der Rechtfertigung bei Luther und TIThomas quin, Maınz 1967,
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(iustitia imputativa)! Auch hier geht es 
wieder einzig und allein darum, das 
Tun Gottes zu betonen. Nicht menschli­
ches Tun, sei es auch ganz allein durch 
Gott ermöglicht, sondern allein der 
Gehorsam Christi ist entscheidend. 

(3.) Ursachen der Rechtfertigung 
(Schaubild Nr. 2) 
Die reformatorische Lehre kennt wie 
die scholastische Metaphysik drei 
Gründe (= Ursachen) der Rechtferti­
gung: (1) Gottes Gnade! (2) Verdienst 
Christi! (3) Glaube, der die göttlichen 
Gnadengaben in der Verheißung des 
Evangeliums ergreift. 
(1) Gnade ist aber keine eingegossene 
seinshafte Seeleneigenschaft (infusus 
caritatis habitus), sondern die göttliche 
Gunst (favor Dei), letztlich die göttliche 
Liebe, welche Gott zur Rechtfertigung 
des Sünders motiviert. 
(2) Verdienst Christi ist der Gehorsam im 
ganzen Leben Jesu. Allein in der Ge­
rechtigkeit Christi wird Gottes Wirk­
samkeit zu unserem Heil anschaulich. 
Gerechtigkeit ist somit nicht innere 
Wirkung, die der Mensch selbst in sei­
nen Vollzügen von guten Werken 
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äußern müsste, sie ist vielmehr das 
Evangelium als Glaubensvoraussetzung. 
Gerechtigkeit bezieht sich nicht auf 
menschliche Fähigkeiten und Befind­
lichkeiten, sondern auf Christus. 
(3) Dritter Grund ist der von Gott 
geschenkte Glaube. Die reformatorische 
Lehre sieht jedoch den Glauben als aus­
schließliche göttliche Wirkung im (nicht 
am) Menschen, m.a.W.: Es ist zwar 
mein Glaube, welcher jedoch ganz Got­
tes Werk ist. Lässt sich hier nicht doch 
wieder die katholische Konzeption 
erahnen, die auch vom don um, das 
heißt Geschenk spricht? 16 Diese Frage 
bleibt bestehen. Auch hier scheint es 
letztlich wieder nur darum zu gehen, die 
Priorität des göttlichen Handeins in allem 
zu betonen. Der Glaube darf nicht ge­
trennt von seinem Gegenüber, das heißt 
getrennt von der im Evangelium angebo­
tenen Rechtfertigung um Christi willen 
betrachtet werden. Er ist das göttliche 
Geschenk des Erkennens und Vertrauens, 
in welchem sich der Mensch dieses 
Angebot aneignet. 
Diese drei Rechtfertigungsgründe der 
protestantischen Lehre bestimmen die 
Rechtfertigung nicht nur streng und 

Schaubild 2 
Ursachen (causae) der Rechtfertigung: 

~ 
Gottes Gnade (gratia = favor Dei) 

Ursachen der Rechtfertigung Verdienst Christi (meritum Christi) 

Glaube (fides) 

16 Luther selbst scheint die Unterscheidung zwischen gratia als äußerer favor Dei und donum als 
innere Veränderung (Hilfe) zu kennen. Vgl. E. lserloh, Gratia und Donum, Rechtfertigung und Heili­
gung nach Luthers Schrift "Wider den Löwener Theologen Latomus" (1521), in: Cath 26 (1970) 
67-83; ders., Der fröhliche Wechsel und Streit. Zu Th. Beers Werk über die Grundzüge der Theologie 
Luthers, in: Cath 36 (1982) 109: Iserloh sieht das Donum nicht als neue Seelenqualität, aber als Rela­
tion: "Das Fundament der neuen Relation zu Gott ist auf seiten des Menschen das Donum, die 
Gerechtigkeit und der Glaube. Diese sind das geringere Gut, ... sind aber seinshaft, ... Zur Heilung 
kommt es durch das Donum, das dem Gerechtfertigten mit der Gnade zuteil wird und dann am 
Werk ist, ,die Sünde auszufegen, die schon der Person vergeben ist' (WA 8,107). Auf das Donum als 
gratia intra nos kann Luther sogar die Bezeichnung gratia gratum fadens anwenden (WA 40 I 226)"; 
Vgl. dazu L. Ulrich, Sind die Lehrverurteilungen des 16. Jahrhundert wirklich nicht mehr kirchen­
trennend?, in: Demmer-Ducke (Hg.), Zum 65. Geburtstag: EThSt 64, Leipzig 1992,330-341; bes. 85ff; 
O.H. Pesch, Die Theologie der Rechtfertigung bei M. Luther und Thomas v. Aquin, Mainz 1967, 
'1985. 
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gSanz als Gottes Werk, S1e verwelsen Gesetz (sine ege), UMSONSE gratis), wel-
auch auf die Unanschaulichkeit des gott- che sıch alle mıt „alleıin ÜUÜS dem Glauben“
lichen Wirkens 1m Menschen zurück, Ssola fide) zusammen(fassen lassen. Sie
welches alleıin anschaulich wird betonen nochmals
Evangelium Christi Die retormatori- Unsere erke und Vertrauen auf
schen Rechtfertigungsgründe tellen eigene Verdienste sind, die
auf einzigartıge Weise heraus, ass die Rechtfertigung VOT Ott geht, SANZ
Rechtfertigung des Sünders alleiniges ausgeschlossen.
Werk Gottes ist. Rechtfertigung erlangt Nur der Glaube ist ittel und Werk-
der er NIC: AUS eigenen Kräften ZCUS, wodurch Gottes Na und das
un! Bemühungen, seine Gerechtigkeit Verdienst Christı angeeiQznet werden.
ist vielmehr eine em Gerechtigkeit Erneuerung, Heıiliıgung und gzule erke
(iustitia aliena), eben die Gerechtigkeit also Menschen feststellbare Ver-
Chrıistı Quelle er Rechtfertigung ist änderungen) dürfen NIC: als edıin-
Christus. „Um hris willen werden SUNSEN des göttlichen Heilshandelns
WITr als erechte anerkannt“.!” Wir kön- gesehen werden.”
1ien die Rechtfertigung LLUT als (Ge-
schenk empfangen. M.a.W. „Die christ- das lässt erkennen: Im Vergleich

mMI1 der katholisch-tridentinischen1C. Gerechtigkeit ist eiINne passıve, die
WITr Nur empfangen, WITr nichts WIFr- Rechtfertigungslehre kann die protes-
ken, sondern NUÜUr erdulden, ass eın antusche Tradıll]ı on als Versuch betrach-
anderer, nämlich Gott, wirkt“ .8 tet werden, die Unanschaulichkei des

göttlichen Heilstuns festz  en,
ass es Alleinwirksamkeit auf eine(4.) Gottes Alleinwirksamkeıt

(Schaubıild Nr. 3) Weise gefährdet wird. ber diese
Die Alleinwirksamkeit Gottes wird deut- Stärke der reformatorischen Lehre ist
ich gemacht Urc eine Reihe VoNn Aus- zugleic auch ihre CAWAaCNHE. Weil Got-
schlusswörtchen (particulae exclusivae): tes Iun Menschen völlig —

ohne Verdienst absque meritis), NIC. schaulich bleibt, reduziert sich seine
Urc. erke (non operibus), ohne Erfahrbarkeit eın auf das Hören der

Schaubild

Alleinwirksamkeit Gottes
Verdienst absque merIt1s)
erke (non operıbus)ohne
Gesetz (sıne lege)
Bedingung (sıne conditione)

sola fiıde uUumsOonst (gratis
Tiıllıch:durch Schrift (sola scrıptura) „protestantischesdurch Gnade Ssola gratia)alleın

durch Christus SOI0 Chrıisto) Prinzıip“

1/ y
-  pl

19 Die Sola-fide-Formel (oft erweıtert sola scriptura, ola gratlia, olo risto bezeichnet Paul Tillıch
als „protestantisches Prinzip”, welches anzeigt, dass dort, das Heil des Menschen geht,
‚ott alleıin wirksam ıst.
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ganz als Gottes Werk, sie verweisen 
auch auf die Unanschaulichkeit des gött­
lichen Wirkens im Menschen zurück, 
welches allein anschaulich wird im 
Evangelium Christi. Die reformatori­
schen Rechtfertigungsgründe stellen 
auf einzigartige Weise heraus, dass die 
Rechtfertigung des Sünders alleiniges 
Werk Gottes ist. Rechtfertigung erlangt 
der Sünder nicht aus eigenen Kräften 
und Bemühungen, seine Gerechtigkeit 
ist vielmehr eine fremde Gerechtigkeit 
(iustitia aliena), eben die Gerechtigkeit 
Christi. Quelle aller Rechtfertigung ist 
Christus: "Um Christi willen werden 
wir als Gerechte anerkannt" .17 Wir kön­
nen die Rechtfertigung nur als Ge­
schenk empfangen. M.a.W.: "Die christ­
liche Gerechtigkeit ist eine passive, die 
wir nur empfangen, wo wir nichts wir­
ken, sondern nur erdulden, dass ein 
anderer, nämlich Gott, in uns wirkt".18 

(4.) Gottes Alleinwirksamkeit 
(Schaubild Nr. 3) 
Die Alleinwirksamkeit Gottes wird deut­
lich gemacht durch eine Reihe von Aus­
schlusswörtchen (particulae exclusivae): 
ohne Verdienst (absque meritis), nicht 
durch Werke (non ex operibus), ohne 

Schaubild 3 
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Gesetz (sine lege), umsonst (gratis), wel­
che sich alle mit "allein aus dem Glauben" 
(sola tide) zusammenfassen lassen. Sie 
betonen nochmals: 
- Unsere Werke und unser Vertrauen auf 

eigene Verdienste sind, wo es um die 
Rechtfertigung vor Gott geht, ganz 
ausgeschlossen. 

- Nur der Glaube ist Mittel und Werk­
zeug, wodurch Gottes Gnade und das 
Verdienst Christi angeeignet werden. 

- Erneuerung, Heiligung und gute Werke 
(also am Menschen feststellbare Ver­
änderungen) dürfen nicht als Bedin­
gungen des göttlichen Heilshandelns 
gesehen werden.19 

All das lässt erkennen: Im Vergleich 
mit der katholisch-tridentinischen 
Rechtfertigungslehre kann die protes­
tantische Tradition als Versuch betrach­
tet werden, die Unanschaulichkeit des 
göttlichen Heilstuns so festzuhalten, 
dass Gottes Alleinwirksamkeit auf keine 
Weise gefährdet wird. Aber diese 
Stärke der reformatorischen Lehre ist 
zugleich auch ihre Schwäche: Weil Got­
tes Tun im Menschen völlig unan­
schaulich bleibt, reduziert sich seine 
Erfahrbarkeit allein auf das Hören der 

Alleinwirksamkeit Gottes 

sola tide 

17 WA39,I,83. 
18 WA40,IAl. 

~ 
Verdienst (absque meritis) 

ohne Werke (non ex operibus) 
Gesetz (sine lege) 
Bedingung (sine conditione) 
umsonst (gratis) 

~ durch Schrift (sola scriptura) 
allein durch Gnade (sola gratia) 

durch Christus (solo Christo) 

P. Tillich: 
"protestantisches 
Prinzip" 

19 Die Sola-fide-Formel (oft erweitert um sola scriptura, sola gratia, solo Christo) bezeichnet Paul Tillich 
als "protestantisches Prinzip", welches anzeigt, dass dort, wo es um das Heil des Menschen geht, 
Gott allein wirksam ist. 
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Predigt solum verbum) und den Emp- werden bei der Auferstehung der
fangz des Sakramentes solum n_ Toten“”.*

Jede reliQg1öse Selbsterfahrung Hier lässt sich eiıne gewilsse ähe ZUT

psychischenen I1USS geradezu aus- katholischen ehre nicht leugnen: „Die
geschlossen werden.“ identinische Rechtfertigungslehre

schlief(ßt ja die unanschauliche Wıirk-
(5.) Vertiefende Überlegungen amkeiıt es der Eingteßung der
Kann jedoch die reformatorische gnadenhaften Gerechtigkeit den Prozess
Glaubenslehre ber die ahrhunderte des Wachstums dem der ensc

der eın forensisch/gerichtlic. UrC. etätigung der übertra-
begriffenen Rechtfertigung festhalten? gnadenhaften Fähigkeit selbst
Muss S1e Rechtfertigung letztlich nicht seiner Heiligmachung muitarbeitet.
doch auch als effektives irken Men- Die reformatorische schauung da-
schen begreifen? Bewirkt das göttliche kann keinen Prozess annehmen,
Iun nicht doch Inneren des Men- will S1e nicht quantitieren und eben
schen eine effektive Gerechtmachung? Bei amı die Heilsgewissheit gefährden”.
uther selbst ist S1e SeWIlSS keine e1IN- ber der Glaube ass sich „NICH HÜr die
deutig seinshafte Gerechtigkeit des Men- emde Gerechtigkeit Christı zurechnen ..[..J

schen, keine Beschaffenheit der eele sondern eben arın selbst ist er] die
scholastischen S5Sinn, sondern bleibt Gerechtigkeit die Gott gelten lässt“ 2
eine christologische irkKlıchkeı Indem Glaube ıst Ja ach reformatorischem
der Glaube hris erechtigkeit alnı- Verständnis „nicht eiıne Kenntnis
nımmt, wird TISIUS Herzen des (notitia), sondern vielmehr 111 das
Gerechtfertigten gegenwärtig: „Dann empfangen und ergreifen, Was der Ver-
lebt der erechte NIC: elbst, sondern heißung VO  } Christus angeboten wird.
YISIUS In ıhm, weil UNCI den Glauben Dieser Gehorsam Gott, die aAaNSC-
YISIUS ınnewohnt. 21 Bewirkt aber botene Verheißung empfangen wol-
Christus nicht doch etwas wWwI1e die len, ist NIC weniger ein Gottesdienst als
Wiedergeburt des Gerechtfertigten der die 1eDe. ott will, ass 1a1ı [1
den Anfang der chöp  NZ (ini glaubt, will, ass WITF VO  = selbst
t1ium creaturae novae)? Innerer Erneue- utes empfangen, und hezeichnet das

folgen doch eudiger Gehorsam als den wahren Gottesdienst. “* der
gegenüber dem göttlichen illen, pologie des Melanc  on heißt

„Der Glaube ıst recht verstanden eInNeKampf das OSse und aten der
Nächste  ebe Es ist jetz schon etIwas Gerechtigkeit, weil eın Gehorsam g_
wirklich, W e sich auch der 1C genüber dem vangelium ist. Denn
1imMmmMer auf die eschatologische Gerech- bekanntlich hat der Gehorsam (0
tigkeit richtet: „Unsere Rechtfertigung ber dem Erlass eines Höhergestellten
ıst och NC vollendet; S1e ist Wir- WITFL. den schein einer austeılen-
ken und erden S1Ee wird vollendet den Gerechtigkeit (distributiva iust1-

Zum reformatorischen Rechtfertigun sverständnis vgl Mildenberger, Theologie der lutherischen
Bekenntnisschriften, 1983, IL, 29—45; I f 66 —

y
Mildenberger/H. Assel, Grundwissen der Dogmatik, 21

24 Unser Glaube. Die ekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche, G IB Siebenstern,
1289, 1996 (Nr. 27-28
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Predigt (solum verbum) und den Emp­
fang des Sakramentes (solum sacramen­
turn). Jede religiöse Selbsterfahrung in 
psychischen Akten muss geradezu aus­
geschlossen werden.2o 

(5.) Vertiefende Überlegungen 
Kann jedoch die reformatorische 
Glaubenslehre über die Jahrhunderte 
hin an der allein forensisch/gerichtlich 
begriffenen Rechtfertigung festhalten? 
Muss sie Rechtfertigung letztlich nicht 
doch auch als effektives Wirken am Men­
schen begreifen? Bewirkt das göttliche 
Tun nicht doch im Inneren des Men­
schen eine effektive Gerechtmachung? Bei 
Luther selbst ist sie gewiss keine ein­
deutig sdnshafte Gerechtigkeit des Men­
schen, keine Beschaffenheit der Seele im 
scholastischen Sinn, sondern bleibt 
eine christologische Wirklichkeit. Indem 
der Glaube Christi Gerechtigkeit an­
nimmt, wird Christus im Herzen des 
Gerechtfertigten gegenwärtig: "Dann 
lebt der Gerechte nicht selbst, sondern 
Christus in ihm, weil durch den Glauben 
Christus innewohnt. "21 Bewirkt aber 
Christus nicht doch so etwas wie die 
Wiedergeburt des Gerechtfertigten oder 
den Anfang der neuen Schöpfung (ini­
tium creaturae novae)? Innerer Erneue­
rung folgen doch freudiger Gehorsam 
gegenüber dem göttlichen Willen, 
Kampf gegen das Böse und Taten der 
Nächstenliebe. Es ist jetzt schon etwas 
wirklich, wenn sich auch der Blick 
immer auf die eschatologische Gerech­
tigkeit richtet: "Unsere Rechtfertigung 
ist noch nicht vollendet; sie ist im Wir­
ken und Werden ... sie wird vollendet 
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werden bei der Auferstehung der 
Toten".22 
Hier lässt sich eine gewisse Nähe zur 
katholischen Lehre nicht leugnen: "Die 
tridentinische Rechtfertigungslehre 
schließt ja an die unanschauliche Wirk­
samkeit Gottes in der Eingießung der 
gnadenhaften Gerechtigkeit den Prozess 
des Wachstums an, in dem der Mensch 
durch Betätigung der ihm übertra­
genen gnadenhaften Fähigkeit selbst 
an seiner Heiligmachung mitarbeitet. 
Die reformatorische Anschauung da­
gegen kann keinen Prozess annehmen, 
will sie nicht quantitieren und eben 
damit die Heilsgewissheit gefährden". 
Aber der Glaube lässt sich "nicht nur die 
fremde Gerechtigkeit Christi zurechnen ... , 
sondern eben darin selbst [ist er] die 
Gerechtigkeit ... , die Gott gelten lässt".23 
Glaube ist ja nach reformatorischem 
Verständnis "nicht nur eine Kenntnis 
(notitia), sondern vielmehr will er das 
empfangen und ergreifen, was in der Ver­
heißung von Christus angeboten wird. 
Dieser Gehorsam gegen Gott, die ange­
botene Verheißung empfangen zu wol­
len, ist nicht weniger ein Gottesdienst als 
die Liebe. Gott will, dass man an ihn 
glaubt, er will, dass wir von ihm selbst 
Gutes empfangen, und er bezeichnet das 
als den wahren Gottesdienst."24 In der 
Apologie des Melanchthon heißt es: 
"Der Glaube ist - recht verstanden - eine 
Gerechtigkeit, weil er ein Gehorsam ge­
genüber dem Evangelium ist. Denn 
bekanntlich hat der Gehorsam gegen­
über dem Erlass eines Höhergestellten 
wirklich den Anschein einer austeilen­
den Gerechtigkeit (distributiva iusti-

'0 Zum reformatorischen Rechtfertigungsverständnis vgJ. F. Mildenberger, Theologie der lutherischen 
Bekenntnisschriften, 1983, 11, 29-45; ebd. IV; 66-86. 

21 WA2,502. 
22 WA39,I,252. 
~1 F. MildenbergerlH. Assel, Grundwissen der Dogmatik, 210. 
" Unser Glaube. Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche, GTB Siebenstern, 

Bd 1289, '1987, 1996 (Nr. 227-28). 
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t1a).“ ® ber Melanchthons Ansicht, nicht wenıiıger, als ass der ens! mıiıt
ass der Glaube selbst die effektive Ge- NIC: Ende OMMLI, weil In die-
rechtigkeit ist, hat der reformato- SC eDen Sünder bleibt und arum
rischen Theologie als Gegenthese eın auf Gottes Gerechtigkeit Chri-
die katholische re VO  3 der Heılig- STIU:  C seın Vertrauen setzen soll 1C
machungz nicht durchgehalten. atfur die angeJangenNe Gerechtigkeit ist C>S,
g1ibt zahlreiche Tun: Man musste durch die der ensch VOT Gott gerecht
Z.U11.1 eispie aufweisen, wWI1e mıit dem ist, sondern eın die imputierte zuge-
Glauben selbst die Früchte des Jlau- rechnete) Gerechtigkeit hris Treilıc

ädt sich damit eın Problem auf,bens, 1e ott und den aäch-
sten unmittelbar verbunden sind, das die weıtere Entwicklung der Lehre
ass ihnen dieser Glaube aufweis- schwer elaste Wiıe stehen Rechttferti-
bar ist. amıt ware INa aber 1n der gSung und eiligung zueinander?*

on 1967/ differenzier esCcCProblematik SCWESCN, die INan verme!l-
den wollte Deswegen führt die refor- Luthers „Simul 1ustus et peccator“ 1m

Blick auf Zzwel sinnverwandte Formelnmatorische Rechtfertigungslehre eine
weitere Unterscheidung eın (1) ZU ahingehend, ass die „lustitlia externa
rechnete Gerechtigkeit des aubens; (2) et aliena”“ 1 ökumenischen Dialog
angejJangene Gerechtigkeit des eine spielen kann Die Varıanten
Gehorsams der der gu  ner „peccator re, 1ustus M4  spe Sünder
Diese Begrifflichkeit haält sich auch dem Tatbestand nach, Gerechter 1mM
dann urch, als Luthers Formulierung Hoffnungsstand)“ un! „partım iust1,
des „zugleic. gerecht und Sünder“ partım peccatores” (teils Gerechte, e11s
(sımul IuUStus et peccator) ihrer Sünder)“ betonen jeweils den ethischen
Paradoxalıität in Vergessenheit gerät. und eschatologischen Aspekt des e_
Diese schwer verständliche Formel kann rischen Verständnisses, dessen otal-
trotz em die Tundtendenz des aspekt die Simul-Formel ausdrückt.
lutherischen Verständnisses verdeutli- „‚LutherSeigfried/Ein Meilenstein der Ökumene  193  tia).“ ® Aber Melanchthons Ansicht,  nicht weniger, als dass der Mensch mit  dass der Glaube selbst die effektive Ge-  ihr nicht zu Ende kommt, weil er in die-  rechtigkeit ist, hat man in der reformato-  sem Leben Sünder bleibt und darum  rischen Theologie als Gegenthese gegen  allein auf Gottes Gerechtigkeit in Chri-  die katholische Lehre von der Heilig-  stus sein Vertrauen setzen soll. Nicht  machung nicht durchgehalten. Dafür  die angefangene Gerechtigkeit ist es,  gibt es zahlreiche Gründe. Man müsste  durch die der Mensch vor Gott gerecht  zum Beispiel aufweisen, wie mit dem  ist, sondern allein die imputierte (zuge-  Glauben selbst die Früchte des Glau-  rechnete) Gerechtigkeit Christi. Freilich  lädt man sich damit ein Problem auf,  bens, Liebe gegen Gott und den Näch-  sten so unmittelbar verbunden sind,  das die weitere Entwicklung der Lehre  dass an ihnen dieser Glaube aufweis-  schwer belastet: Wie stehen Rechtferti-  bar ist. Damit wäre man aber in der  gung und Heiligung zueinander?”  Schon 1967 differenziert O.H. Pesch  Problematik gewesen, die man vermei-  den wollte. Deswegen führt die refor-  Luthers „Simul iustus et peccator“ im  Blick auf zwei sinnverwandte Formeln  matorische Rechtfertigungslehre eine  weitere Unterscheidung ein: (1) zuge-  dahingehend, dass die „iustitia externa  rechnete Gerechtigkeit des Glaubens; (2)  et aliena“ im ökumenischen Dialog  angefangene Gerechtigkeit des neuen  eine Rolle spielen kann: Die Varianten  Gehorsams oder der guten Werke.  „peccator in re, iustus in spe“ (Sünder  Diese Begrifflichkeit hält sich auch  dem Tatbestand nach, Gerechter im  dann durch, als Luthers Formulierung  Hoffnungsstand)” und „partim iusti,  des „zugleich gerecht und Sünder“  partim peccatores“ (teils Gerechte, teils  (simul iustus et peccator) wegen ihrer  Sünder)* betonen jeweils den ethischen  Paradoxalität in Vergessenheit gerät.  und eschatologischen Aspekt des luthe-  Diese schwer verständliche Formel kann  rischen Verständnisses, dessen Total-  trotz allem die Grundtendenz des  aspekt die Simul-Formel ausdrückt.  Jutherischen Verständnisses verdeutli-  „Luther lehrt ... eine wirkliche Koexis-  chen: Gottes unanschauliche Alleinwirk-  tenz von Sündersein und Gerechtsein  samkeit ist es, die den Menschen recht-  beide bestehen miteinander als  fertigt! Die reformatorische Lehre hält  wahr-wirkliche Qualifikationen desselben  Menschen“.” Das Rechtfertigungsge-  immer streng daran fest, dass von einer  am Menschen feststellbaren Veränderung  schehen ist aber kein Als-ob-Gesche-  hen, sondern „wegen der bleibenden  zum Guten hin abgesehen werden  muss. Die Rede von der angefangenen  Sünde ist [es] ... ein dauerndes Gesche-  Gerechtigkeit besagt nicht mehr und  hen ... Die Gerechtigkeit des Menschen  3 Ebd. 222 (Nr. 308).  % Luthers Formel (simul iustus et peccator) wurde erst im 20. Jahrhundert wieder aufgegriffen:  vgl. dazu R. Hermann, Luthers These ‚gerecht und Sünder zugleich‘, ('*1930; *1960); ferner H. Assel,  Der andere Aufbruch — die Lutherrenaissance: Ursprünge, Aporien und Wege. Karl Holl, Emanuel  Hirsch. Rudolf Hermann (1910-1935), 1994, 395-426.  ” Vgl. WA 56, 272, 17: „... Zugleich gerecht und Sünder, Sünder dem Tatbestand nach, aber gerecht aus  Anrechnung und Verheißung”. Die angerechnete „fremde Gerechtigkeit“ ist ein eschatologisches  Gut, weil jetzt verheißen.  % „Partim iusti, partim pecatores“ meine, dass Sünde und Gerechtigkeit immer noch gleichzeitig, aber  nicht gleichwertig in uns sind. M.a.W., der Beginn der neuen Kreatur ist koexistent mit der Sünde, die  weiterhin „auszutreiben”“ ist.  » O.H. Pesch, Die Theologie der Rechtfertigung a.a.O. 110; Vgl. dazu ders., in: U. Kühn/O.H. Pesch,  Rechtfertigung im Gespräch zwischen Thomas und Luther, Berlin 1967, 37-82, hier 58.eine wirkliche Koex1s-
chen: Gottes unanschauliche Alleinwirk- Tenz VO  5 Sündersein un Gerechtsein
amkeıt ist CD, die den Menschen recht- el estehnhen miteinander als
fertigt! Die reformatorische Lehre hält wahr-wirkliche Qualifikationen desselben

Menschen“.* Das Rechtfertigungsge-immer daran fest, ass (010)4) einer
Menschen feststellbaren eränderung chehen ist aber kein Als-ob-Gesche-

hen, sondern „WeEgCN der bleibendenZU Guten abgesehen werden
L1L1USS5 Die ede VO:  5 der angefangenen Sünde iıst les]Seigfried/Ein Meilenstein der Ökumene  193  tia).“ ® Aber Melanchthons Ansicht,  nicht weniger, als dass der Mensch mit  dass der Glaube selbst die effektive Ge-  ihr nicht zu Ende kommt, weil er in die-  rechtigkeit ist, hat man in der reformato-  sem Leben Sünder bleibt und darum  rischen Theologie als Gegenthese gegen  allein auf Gottes Gerechtigkeit in Chri-  die katholische Lehre von der Heilig-  stus sein Vertrauen setzen soll. Nicht  machung nicht durchgehalten. Dafür  die angefangene Gerechtigkeit ist es,  gibt es zahlreiche Gründe. Man müsste  durch die der Mensch vor Gott gerecht  zum Beispiel aufweisen, wie mit dem  ist, sondern allein die imputierte (zuge-  Glauben selbst die Früchte des Glau-  rechnete) Gerechtigkeit Christi. Freilich  lädt man sich damit ein Problem auf,  bens, Liebe gegen Gott und den Näch-  sten so unmittelbar verbunden sind,  das die weitere Entwicklung der Lehre  dass an ihnen dieser Glaube aufweis-  schwer belastet: Wie stehen Rechtferti-  bar ist. Damit wäre man aber in der  gung und Heiligung zueinander?”  Schon 1967 differenziert O.H. Pesch  Problematik gewesen, die man vermei-  den wollte. Deswegen führt die refor-  Luthers „Simul iustus et peccator“ im  Blick auf zwei sinnverwandte Formeln  matorische Rechtfertigungslehre eine  weitere Unterscheidung ein: (1) zuge-  dahingehend, dass die „iustitia externa  rechnete Gerechtigkeit des Glaubens; (2)  et aliena“ im ökumenischen Dialog  angefangene Gerechtigkeit des neuen  eine Rolle spielen kann: Die Varianten  Gehorsams oder der guten Werke.  „peccator in re, iustus in spe“ (Sünder  Diese Begrifflichkeit hält sich auch  dem Tatbestand nach, Gerechter im  dann durch, als Luthers Formulierung  Hoffnungsstand)” und „partim iusti,  des „zugleich gerecht und Sünder“  partim peccatores“ (teils Gerechte, teils  (simul iustus et peccator) wegen ihrer  Sünder)* betonen jeweils den ethischen  Paradoxalität in Vergessenheit gerät.  und eschatologischen Aspekt des luthe-  Diese schwer verständliche Formel kann  rischen Verständnisses, dessen Total-  trotz allem die Grundtendenz des  aspekt die Simul-Formel ausdrückt.  Jutherischen Verständnisses verdeutli-  „Luther lehrt ... eine wirkliche Koexis-  chen: Gottes unanschauliche Alleinwirk-  tenz von Sündersein und Gerechtsein  samkeit ist es, die den Menschen recht-  beide bestehen miteinander als  fertigt! Die reformatorische Lehre hält  wahr-wirkliche Qualifikationen desselben  Menschen“.” Das Rechtfertigungsge-  immer streng daran fest, dass von einer  am Menschen feststellbaren Veränderung  schehen ist aber kein Als-ob-Gesche-  hen, sondern „wegen der bleibenden  zum Guten hin abgesehen werden  muss. Die Rede von der angefangenen  Sünde ist [es] ... ein dauerndes Gesche-  Gerechtigkeit besagt nicht mehr und  hen ... Die Gerechtigkeit des Menschen  3 Ebd. 222 (Nr. 308).  % Luthers Formel (simul iustus et peccator) wurde erst im 20. Jahrhundert wieder aufgegriffen:  vgl. dazu R. Hermann, Luthers These ‚gerecht und Sünder zugleich‘, ('*1930; *1960); ferner H. Assel,  Der andere Aufbruch — die Lutherrenaissance: Ursprünge, Aporien und Wege. Karl Holl, Emanuel  Hirsch. Rudolf Hermann (1910-1935), 1994, 395-426.  ” Vgl. WA 56, 272, 17: „... Zugleich gerecht und Sünder, Sünder dem Tatbestand nach, aber gerecht aus  Anrechnung und Verheißung”. Die angerechnete „fremde Gerechtigkeit“ ist ein eschatologisches  Gut, weil jetzt verheißen.  % „Partim iusti, partim pecatores“ meine, dass Sünde und Gerechtigkeit immer noch gleichzeitig, aber  nicht gleichwertig in uns sind. M.a.W., der Beginn der neuen Kreatur ist koexistent mit der Sünde, die  weiterhin „auszutreiben”“ ist.  » O.H. Pesch, Die Theologie der Rechtfertigung a.a.O. 110; Vgl. dazu ders., in: U. Kühn/O.H. Pesch,  Rechtfertigung im Gespräch zwischen Thomas und Luther, Berlin 1967, 37-82, hier 58.eın dauerndes Gesche-
Gerechtigkeit besagt nıicht mehr un! henSeigfried/Ein Meilenstein der Ökumene  193  tia).“ ® Aber Melanchthons Ansicht,  nicht weniger, als dass der Mensch mit  dass der Glaube selbst die effektive Ge-  ihr nicht zu Ende kommt, weil er in die-  rechtigkeit ist, hat man in der reformato-  sem Leben Sünder bleibt und darum  rischen Theologie als Gegenthese gegen  allein auf Gottes Gerechtigkeit in Chri-  die katholische Lehre von der Heilig-  stus sein Vertrauen setzen soll. Nicht  machung nicht durchgehalten. Dafür  die angefangene Gerechtigkeit ist es,  gibt es zahlreiche Gründe. Man müsste  durch die der Mensch vor Gott gerecht  zum Beispiel aufweisen, wie mit dem  ist, sondern allein die imputierte (zuge-  Glauben selbst die Früchte des Glau-  rechnete) Gerechtigkeit Christi. Freilich  lädt man sich damit ein Problem auf,  bens, Liebe gegen Gott und den Näch-  sten so unmittelbar verbunden sind,  das die weitere Entwicklung der Lehre  dass an ihnen dieser Glaube aufweis-  schwer belastet: Wie stehen Rechtferti-  bar ist. Damit wäre man aber in der  gung und Heiligung zueinander?”  Schon 1967 differenziert O.H. Pesch  Problematik gewesen, die man vermei-  den wollte. Deswegen führt die refor-  Luthers „Simul iustus et peccator“ im  Blick auf zwei sinnverwandte Formeln  matorische Rechtfertigungslehre eine  weitere Unterscheidung ein: (1) zuge-  dahingehend, dass die „iustitia externa  rechnete Gerechtigkeit des Glaubens; (2)  et aliena“ im ökumenischen Dialog  angefangene Gerechtigkeit des neuen  eine Rolle spielen kann: Die Varianten  Gehorsams oder der guten Werke.  „peccator in re, iustus in spe“ (Sünder  Diese Begrifflichkeit hält sich auch  dem Tatbestand nach, Gerechter im  dann durch, als Luthers Formulierung  Hoffnungsstand)” und „partim iusti,  des „zugleich gerecht und Sünder“  partim peccatores“ (teils Gerechte, teils  (simul iustus et peccator) wegen ihrer  Sünder)* betonen jeweils den ethischen  Paradoxalität in Vergessenheit gerät.  und eschatologischen Aspekt des luthe-  Diese schwer verständliche Formel kann  rischen Verständnisses, dessen Total-  trotz allem die Grundtendenz des  aspekt die Simul-Formel ausdrückt.  Jutherischen Verständnisses verdeutli-  „Luther lehrt ... eine wirkliche Koexis-  chen: Gottes unanschauliche Alleinwirk-  tenz von Sündersein und Gerechtsein  samkeit ist es, die den Menschen recht-  beide bestehen miteinander als  fertigt! Die reformatorische Lehre hält  wahr-wirkliche Qualifikationen desselben  Menschen“.” Das Rechtfertigungsge-  immer streng daran fest, dass von einer  am Menschen feststellbaren Veränderung  schehen ist aber kein Als-ob-Gesche-  hen, sondern „wegen der bleibenden  zum Guten hin abgesehen werden  muss. Die Rede von der angefangenen  Sünde ist [es] ... ein dauerndes Gesche-  Gerechtigkeit besagt nicht mehr und  hen ... Die Gerechtigkeit des Menschen  3 Ebd. 222 (Nr. 308).  % Luthers Formel (simul iustus et peccator) wurde erst im 20. Jahrhundert wieder aufgegriffen:  vgl. dazu R. Hermann, Luthers These ‚gerecht und Sünder zugleich‘, ('*1930; *1960); ferner H. Assel,  Der andere Aufbruch — die Lutherrenaissance: Ursprünge, Aporien und Wege. Karl Holl, Emanuel  Hirsch. Rudolf Hermann (1910-1935), 1994, 395-426.  ” Vgl. WA 56, 272, 17: „... Zugleich gerecht und Sünder, Sünder dem Tatbestand nach, aber gerecht aus  Anrechnung und Verheißung”. Die angerechnete „fremde Gerechtigkeit“ ist ein eschatologisches  Gut, weil jetzt verheißen.  % „Partim iusti, partim pecatores“ meine, dass Sünde und Gerechtigkeit immer noch gleichzeitig, aber  nicht gleichwertig in uns sind. M.a.W., der Beginn der neuen Kreatur ist koexistent mit der Sünde, die  weiterhin „auszutreiben”“ ist.  » O.H. Pesch, Die Theologie der Rechtfertigung a.a.O. 110; Vgl. dazu ders., in: U. Kühn/O.H. Pesch,  Rechtfertigung im Gespräch zwischen Thomas und Luther, Berlin 1967, 37-82, hier 58.Die Gerechtigkeit des Menschen

Ebd (Nr. 308)
26 Luthers Formel (simul 1ustus et peccator) wurde TrSt 1m Jahrhundert wieder aufgegriffen:

dazu Hermann, Luthers These ‚gerecht und Sünder zugleich‘, ('1930; ?1960); ferner ssel,
Der andere Aufbruch die Lutherrenaissance: rsprünge, Aporıen un! Wege. arl Holl, Emanuel
iırsch. Rudolf£ Hermann (1910—1935), 1994, 3205426

27 Vgl 56, 272, ‚ugleic gerecht un:! Sünder,erdem Tatbestand nach, ber gerecht u  15

Anrechnung und Verheißung”. Die angerechnete „fremde Gerechtigkeit” ist eın eschatologisches
Gut, weil Jjetz verheißen.
„Partım lust]1, partım pecatores” meıne, dass Sünde und Gerechtigkeit immer noch gleichzeitig, ber
nicht gleichwertig u11s SiNnd. a.W., der Beginn der uen ‚eatur 1st koexistent miıt der Sünde, die
weiterhin „auszutreıiıben“ ist.

'esch, Die eologie der Rechtfertigung a.a.0 110; dazu ders., Kühn/O.H. 'esch,
Rechtfertigung 1m espräc zwiıischen Thomas un! Luther, erln 1967, 3/-82, hier
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tia)."25 Aber Melanchthons Ansicht, 
dass der Glaube selbst die effektive Ge­
rechtigkeit ist, hat man in der reformato­
rischen Theologie als Gegenthese gegen 
die katholische Lehre von der Heilig­
machung nicht durchgehalten. Dafür 
gibt es zahlreiche Gründe. Man müsste 
zum Beispiel aufweisen, wie mit dem 
Glauben selbst die Früchte des Glau­
bens, Liebe gegen Gott und den Näch­
sten so unmittelbar verbunden sind, 
dass an ihnen dieser Glaube aufweis­
bar ist. Damit wäre man aber in der 
Problematik gewesen, die man vermei­
den wollte. Deswegen führt die refor­
matorische Rechtfertigungslehre eine 
weitere Unterscheidung ein: (1) zuge­
rechnete Gerechtigkeit des Glaubens; (2) 
angefangene Gerechtigkeit des neuen 
Gehorsams oder der guten Werke. 
Diese Begrifflichkeit hält sich auch 
dann durch, als Luthers Formulierung 
des "zugleich gerecht und Sünder" 
(simul iustus et peccator) wegen ihrer 
Paradoxalität in Vergessenheit gerät. 
Diese schwer verständliche Formel kann 
trotz allem die Grundtendenz des 
lutherischen Verständnisses verdeutli­
chen: Gottes unanschauliche Alleinwirk­
samkeit ist es, die den Menschen recht­
fertigt! Die reformatorische Lehre hält 
immer streng daran fest, dass von einer 
am Menschen feststellbaren Veränderung 
zum Guten hin abgesehen werden 
muss. Die Rede von der angefangenen 
Gerechtigkeit besagt nicht mehr und 

25 Ebd. 222 (Nr. 308). 
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nicht weniger, als dass der Mensch mit 
ihr nicht zu Ende kommt, weil er in die­
sem Leben Sünder bleibt und darum 
allein auf Gottes Gerechtigkeit in Chri­
stus sein Vertrauen setzen soll. Nicht 
die angefangene Gerechtigkeit ist es, 
durch die der Mensch vor Gott gerecht 
ist, sondern allein die imputierte (zuge­
rechnete) Gerechtigkeit Christi. Freilich 
lädt man sich damit ein Problem auf, 
das die weitere Entwicklung der Lehre 
schwer belastet: Wie stehen Rechtferti­
gung und Heiligung zueinander? 26 
Schon 1967 differenziert O.H. Pesch 
Luthers "Simul iustus et peccator" im 
Blick auf zwei sinnverwandte Formeln 
dahingehend, dass die "iustitia externa 
et aliena" im ökumenischen Dialog 
eine Rolle spielen kann: Die Varianten 
"peccator in re, iustus in spe" (Sünder 
dem Tatbestand nach, Gerechter im 
Hoffnungsstand) 27 und "partim iusti, 
partim peccatores" (teils Gerechte, teils 
Sünder) 28 betonen jeweils den ethischen 
und eschatologischen Aspekt des luthe­
rischen Verständnisses, dessen Total­
aspekt die Simul-Formel ausdrückt. 
"Luther lehrt ... eine wirkliche Koexis­
tenz von Sündersein und Gerechtsein 
... beide bestehen miteinander als 
wahr-wirkliche Qualifikationen desselben 
Menschen".29 Das Rechtfertigungsge­
schehen ist aber kein Als-ob-Gesche­
hen, sondern "wegen der bleibenden 
Sünde ist [es] ... ein dauerndes Gesche­
hen ... Die Gerechtigkeit des Menschen 

26 Luthers Formel (simul iustus et peccator) wurde erst im 20. Jahrhundert wieder aufgegriffen: 
vgl. dazu R. Hermann, Luthers These ,gerecht und Sünder zugleich', ('1930; '1960); ferner H. Assel, 
Der andere Aufbruch - die Lutherrenaissance: Ursprünge, Aporien und Wege. Kar! Holl, Emanuel 
Hirsch. Rudolf Hermann (1910-1935), 1994,395-426. 

27 Vgl. WA56, 272, 17: " ... Zugleich gerecht und Sünder, Sünder dem Tatbestand nach, aber gerecht aus 
Anrechnung und Verheißung". Die angerechnete "fremde Gerechtigkeit" ist ein eschatologisches 
Gut, weil jetzt verheißen. 

28 "Partim iusti, partim pecatores" meine, dass Sünde und Gerechtigkeit immer noch gleichzeitig, aber 
nicht gleichwertig in uns sind. M. a. W., der Beginn der neuen Kreatur ist koexistent mit der Sünde, die 
weiterhin "auszutreiben" ist. 

" O.H. Pesch, Die Theologie der Rechtfertigung a.a.O. 110; Vgl. dazu ders., in: U. Kühn/O.H. Pesch, 
Rechtfertigung im Gespräch zwischen Thomas und Luther, Ber!in 1967, 37-82, hier 58. 
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Eıinerlei vermeiden, sollen zunächstist also niemals eın Gerechtfertigtsein,
sondern eın ständiges Gerechtfertigt- auch die Differenzen herausgestellt
werden.“ ® „Rechtfertigung und Ge- werden. el ilt: Ohne die Kontro-
rechtigkeit sind Ur personal und auf dem Stand des ahrhun-
relational fassen”,* als eue Bezie- erts fixieren, soll die atholisch-
hung es uns, die aber auch für evangelische Rechtfertigungsproble-

WIFKLIC: existliert. Diese euıinter- matik gerade auch ihrer „klassischen
pretation hat einen entscheidenden Gestalt“ Z.UT Sprache kommen:
Einfluss auf die Entstehung der „Ge- Es ist ZeWIlss eiINe Stärke des triıdentini-
meınsamen Erklärung“. schen Rechtfertigungsdekrets, ass 5

Rechtfertigung nicht 1L1UT lehrmäßig be-
Il Trienter Dekret chreibt, sondern S1Ee auch 1Ns reliQg1öse
über die Rechtfertigung eDen überträgt: Rechtfertigung ıst hier
(13. Januar 547/de iustificatione) eın Vorgang, der Menschen eiıne

kenntliche Veränderung bewirkt Der
Der existentielle Ansatz des trıden- er wird nicht L1IUr gerecht yklärt

tinıschen Rechtfertigungsdekretes (1547) (und bleibt seinsmäßig erselbe Sün-
der), wird gerecht gemacht

Luthers Anliegen ist der abendlan-
dischen Erlösungslehre (vgl die Satıs- Tridentinisches Verständnis UonN
faktionslehre des Anselm) Vorbpereıte Rechtfertigung
Selbst das Zweiıte atikanische Oonzil

Das Dekret unterscheidet zwischengrei. das „JOLUS YISIUS  s auf: „Einzig
YISEIUS ist Miıttler und Weg ZU  I Heil“. Voraussetzung und Vorbereitung und der
Um jedoch protestantisch-katholisches Rechtfertigung selbst: (Schaubild Nr. 4)

Schaubild
Voraussetzung, Vorbereitung und Rechtfertigung selbst

Verlust der NSCHU: UrC! Ursünde
(natura laesa, nıcht totalıter corrupta)

Vorausselzung Freiheit, nein rantwortung)
(prae-positio) Verdienst Christi! 1522.1523)

(Glaube aufgrund des Öörens

Vorbereitung [durch zuvorkommende Gnade/ Einsicht in die eigene 1g-
gratia raeveniens] keit undngauf Gnade
(praeparatio/dispositio/DH 526 527) Anfängliche Gottesliebe

Entschluss Taufe und Neuanfang

Rechtfertigung se/bst Vergebung der Sünden

Heıilıgung und rneuerung (aus Ungerechtem wird Gerechter)

30 escCh, Theologie der Rechfertigung a.a.0O. 1/4
Vgl eb  Q 185

„Unus enım stus est Mediator vıa salutis
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ist also niemals ein Gerechtfertigtsein, 
sondern ein ständiges Gerechtfertigt­
werden. "30 "Rechtfertigung und Ge­
rechtigkeit sind streng personal und 
relational zu fassen" /1 als neue Bezie­
hung Gottes zu uns, die aber auch für 
uns wirklich existiert. Diese Neuinter­
pretation hat einen entscheidenden 
Einfluss auf die Entstehung der "Ge­
meinsamen Erklärung". 

11. Trienter Dekret 
über die Rechtfertigung 
(13. Januar 1547/de iustificatione) 

1. Der existentielle Ansatz des triden­
tinischen Rechifertigungsdekretes (1547) 

Luthers Anliegen ist in der abendlän­
dischen Erlösungslehre (vgl. die Satis­
faktionslehre des Anseim) vorbereitet. 
Selbst das Zweite Vatikanische Konzil 
greift das "Solus Christus" auf: "Einzig 
Christus ist Mittler und Weg zum Heil".32 
Um jedoch protestantisch-katholisches 

Schaubild 4 
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Einerlei zu vermeiden, sollen zunächst 
auch die Differenzen herausgestellt 
werden. Dabei gilt: Ohne die Kontro­
verse auf dem Stand des 16. Jahrhun­
derts zu fixieren, soll die katholisch­
evangelische Rechtfertigungsproble­
matik gerade auch in ihrer "klassischen 
Gestalt" zur Sprache kommen: 
Es ist gewiss eine Stärke des tridentini­
schen Rechifertigungsdekrets, dass es 
Rechtfertigung nicht nur lehrmäßig be­
schreibt, sondern sie auch ins religiöse 
Leben überträgt: Rechtfertigung ist hier 
ein Vorgang, der am Menschen eine 
kenntliche Veränderung bewirkt. Der 
Sünder wird nicht nur gerecht erklärt 
(und bleibt seinsmäßig derselbe Sün­
der), er wird gerecht gemacht. 

2. Tridentinisches Verständnis von 
Rechifertigung 

Das Dekret unterscheidet zwischen 
Voraussetzung und Vorbereitung und der 
Rechifertigung selbst: (Schaubild Nr. 4) 

Voraussetzung, Vorbereitung und Rechtfertigung selbst 

Verlust der Unschuld durch Ursünde (DH 1521) 

~ (natura laesa, nicht totaliter corrupta) 

1. Vorausse~z~ng Freiheit, nein zu sagen (Verantwortung) 

(prae-posttlO) Verdienst Christi (DH 1522.1523) 

~ 
Glaube auf grund des Hörens 

2. Vorbereitung [durch zuvorkommende Gnade/ Einsicht in die eigene Sündhaftig-
gratia praeveniens] keit und Hoffnung auf Gnade 
(praeparatio/dispositioIDH 1526.1527) Anfängliche Gottesliebe 

Entschluss zu Taufe und Neuanfang 

3. Rechtfertigung selbst < Vergebung der Sünden 

(DH 1528) Heiligung und Erneuerung (aus Ungerechtem wird Gerechter) 

'" O. H. Pesch, Theologie der Rechfertigung a.a.O. 174. 
31 Vgl. ebd. 185. 
" LG 14: "Unus enim Christus est Mediator ac via salutis ... ". 
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(1.) Voraussetzung ist, ass alle Men- hen Ergebnis der Vorbereitun ıst der
schen uUrc. die Sünde der Stammel- Entschluss, sich taufen lassen, eın
te  3 die NSCHAU. verlieren. Gie sind en beginnen un Gottes

sehr unter der ACı der Un und Gebote efolgen.
des Odes, ass S1e sich daraus Aaus eige- Das tridentinische Rechtfertigungsde-
111en Kräften nicht befreien können kret orlientiert sich odell der ekeh-
(DH Die menschliche Aatur ist rung e1INES erwachsenen Heiden, der
jedoch nicht Ofa zerstört (corrupta), UrcC. Vorbereitung ZUT au{fe geführt
sondern L1IUTr verwundet laesa) Der wird. Dieser Vorgang ist ZW ar geläufig,
ensch hat wenı1gstens die Freiheit, aber eigentlich untypisch. Zur aufe
auch eın (vgl. 1555;
Aus der aCcC der Sünde kann der

kommen Ja zumeılst äuglinge, die
olcher Vorbereitung nicht ähig Sind.

ensch NUYT UNVC. Christı Verdienst Andererseits bleibt das 1 relig1ösen
gerettet werden (DH 1521.1522.1523 en des Katholiken wichtige Buß:
1551.1552.1560) sakrament gänzlich unerwähnt, welches

die verlorene Na TeEU tteilt (vgl.
(2.) Vorbereitung praeparatio/dispost- 1542.1543) uch dieses verlangt ja
10, 1526.1527) auf die Rechttferti- eiInNne praeparatio, die sich im Entschluss
SUNg geschie nicht ohne die OTrT- ZU Empfang des Sakramentes vollen-
kommende Nade gratia praevenilens). det Die Grundstruktur der beiden Vor-
hne na: kann sich der ensch gange ıst vergleichbar, das Bufssakra-
nıicht einmal vorbereıiten und doch bleibt ment wird aber nicht thematisiert.

Öffensichtlich sind die triıdentinischenselbst el NIAC: ZUNZ untätig. Er
ass sich VO  5 es Geist seliner Aussagen ZUr Rechtfertigungsvorbe-
reinei anrühren. Er ONnNtTte die Er- reitung UrcCc. Polemik reformato-
leuc  ng Urc den HI Geist, die rische ehren mitgeprägt: SO richtet
geistige rweckung auch aDiehnen (DH sich die Auffassung, ass die Buße
1525; 1554; 1559; etwas SAIlZ anderes sel als die aute
Unter der zuvorkommenden Nade der eiINe Keue die Deu-
kommt zunächst ZUm Glauben auf- (ung Zu eispie des Grofßen ate-
grun des Hörens ebenso WI1e ZUT Ein- chismus Luthers 1529), welche Buße
SIC. die eigene Sündhaftigkeit un: und aufe nahezu e1ns fallen lässt
Hoffnung auf die Nna: Gottes SOWI1e Die Behauptungen, 111alı onne nicht
die anfängliche Gottesliebe und schließlic 1Ur aus Unglauben aus der Nna:
ZU Entschluss, sich taufen lassen. fallen un Glaube onne ohne
nier Glauben aufzrun des Hörens VeTlr- Gnadenstand geben, richten sich
steht das Dekret hier das Vertrauen dar- den reformatorischen Glaubensbegriff, der
auf, ass Gottes Offenbarung un:! Ver- allerdings nicht gaNZ korrekt beschrie-
heißung wahr ist Es ıst der Glaube, ass ben ist.
ott den Gottlosen aus na Urc. Was die tridentinische Beschreibung
die rlösung Jesus Christus recht- Vorbereitung nennt, macht ach refor-
fertigen ll 1INSIC: In die eigene Sünd- matorischem Verständnis die Rechtferti-
haftigkeit führt ZUTFC Hoffnung, ass ott SUNQ selbst au:  N el kommt oft

hris willen gnädig ist. Anfäng- Sanz anderer ewichtung: Glaube, der
1iche Gottesliebe meıint Abscheu und Ekel aus der Predigt Hören) kommt:; Hoff-
VOTr der eigenen un: und damit IIm- NUNS auf gÖöttliche Verheißung, den
kehr und Buße, die der au{fife vorherge- Sünder Christi willen recht-
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(1.) Voraussetzung ist, dass alle Men­
schen durch die Sünde der Stammel­
tern die Unschuld verlieren. Sie sind 
so sehr unter der Macht der Sünde und 
des Todes, dass sie sich daraus aus eige­
nen Kräften nicht befreien können 
(DH 1521). Die menschliche Natur ist 
jedoch nicht total zerstört (corrupta), 
sondern nur verwundet (laesa). Der 
Mensch hat wenigstens die Freiheit, 
auch nein zu sagen (vgl. DH 1555; 1521). 
Aus der Macht der Sünde kann der 
Mensch nur durch Christi Verdienst 
gerettet werden (DH 1521.1522.1523. 
1551.1552.1560). 

(2.) Vorbereitung (= praeparatio/disposi­
tio/DH 1526.1527) auf die Rechtferti­
gung geschieht nicht ohne die zuvor­
kommende Gnade (gratia praeveniens). 
Ohne Gnade kann sich der Mensch 
nicht einmal vorbereiten und doch bleibt 
er selbst dabei nicht ganz untätig. Er 
lässt sich von Gottes Geist in seiner 
Freiheit anrühren. Er könnte die Er­
leuchtung durch den Hl. Geist, die 
geistige Erweckung auch ablehnen (DH 
1525; 1554; 1555; 1553). 
Unter der zuvorkommenden Gnade 
kommt es zunächst zum Glauben auf­
grund des Hörens ebenso wie zur Ein­
sicht in die eigene Sündhaftigkeit und 
Hoffnung auf die Gnade Gottes sowie 
die anfängliche Gottesliebe und schließlich 
zum Entschluss, sich taufen zu lassen. 
Unter Glauben aufgrund des Hörens ver­
steht das Dekret hier das Vertrauen dar­
auf, dass Gottes Offenbarung und Ver­
heißung wahr ist. Es ist der Glaube, dass 
Gott den Gottlosen aus Gnade durch 
die Erlösung in Jesus Christus recht­
fertigen will. Einsicht in die eigene Sünd­
haftigkeit führt zur Hoffnung, dass Gott 
um Christi willen gnädig ist. Anfäng­
liche Gottesliebe meint Abscheu und Ekel 
vor der eigenen Sünde und damit Um­
kehr und Buße, die der Taufe vorherge-
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hen. Ergebnis der Vorbereitung ist der 
Entschluss, sich taufen zu lassen, ein 
neues Leben zu beginnen und Gottes 
Gebote zu befolgen. 
Das tridentinische Rechtfertigungsde­
kret orientiert sich am Modell der Bekeh­
rung eines erwachsenen Heiden, der 
durch Vorbereitung zur Taufe geführt 
wird. Dieser Vorgang ist zwar geläufig, 
aber eigentlich untypisch. Zur Taufe 
kommen ja zumeist Säuglinge, die zu 
solcher Vorbereitung nicht fähig sind. 
Andererseits bleibt das im religiösen 
Leben des Katholiken so wichtige Buß­
sakrament gänzlich unerwähnt, welches 
die verlorene Gnade neu mitteilt (vgl. 
DH 1542.1543). Auch dieses verlangt ja 
eine praeparatio, die sich im Entschluss 
zum Empfang des Sakramentes vollen­
det. Die Grundstruktur der beiden Vor­
gänge ist vergleichbar, das Bußsakra­
ment wird aber nicht thematisiert. 
Offensichtlich sind die tridentinischen 
Aussagen zur Rechtfertigungsvorbe­
reitung durch Polemik gegen reformato­
rische Lehren mitgeprägt: So richtet 
sich die Auffassung, dass die Buße 
etwas ganz anderes sei als die Taufe 
oder eine bloße Reue gegen die Deu­
tung zum Beispiel des Großen Kate­
chismus Luthers (1529), welche Buße 
und Taufe nahezu in eins fallen lässt. 
Die Behauptungen, man könne nicht 
nur aus Unglauben aus der Gnade 
fallen und Glaube könne es ohne 
Gnadenstand geben, richten sich gegen 
den reformatorischen Glaubensbegriff, der 
allerdings nicht ganz korrekt beschrie­
ben ist. 
Was die tridentinische Beschreibung 
Vorbereitung nennt, macht nach refor­
matorischem Verständnis die Rechtferti­
gung selbst aus. Dabei kommt es oft zu 
ganz anderer Gewichtung: Glaube, der 
aus der Predigt (Hören) kommt; Hoff­
nung auf göttliche Verheißung, den 
Sünder um Christi willen zu recht-
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ertigen und 1eDe Gott des malursache ist schließlich die erechtig-
tes willen.
Christus ergehenden Gnadenangebo- keit es und ZWarTr nicht jene, UNTC

die selbst gerecht ist, sondern die,
Urc welche UNSs gerecht MAC.

(3.) Rechtfertigung selhst (DH Diese Urientierung 1n der aristoteli-
folgt der Vorbereitung und 1st nicht LLUT schen Ursachenlehre zeıgt den unter-
Vergebung der Sünden, „sondern auch SCHNIE:  en Ansatz des tridentini-
Heilıgung und Erneuerung des inneren schen Rechtfertigungsgedankens g-
Menschen durch die willentliche An- genüber dem reformatorischen: Betont
ahme der na und der aben, auf- wird, ass Gottes Gerechtigkeit den Men-
grund derer der ensch aus einem Un- schen rechtfertigt, aber zugleic. wird
gerechten ein Gerechter und aus einem hervorgehoben, ass auch WIrKLIC
eın ein Freund wird, ass ‚Erbe aus Gottes Gerechtigkeit menschlıiche

emäfs der Hoffnung auf ewiges Le- Gerechtigkeit wird. es Wıirksamkeit
ben Tit 3,7) ist“ (DH 1528.1561). OLZ: eiIne Wirkung Menschen, weil

jeder Gerechtfertigte selne eigene (Ge-
(4.) Als Ursachen (CAUSAE) der echifer- rechtigkeit (Zustitiam uam/DH 1529;
EHQUNZ ennt das ONZ1 (DH vgl hat. Dass diese Gerech-
mehrere: (Schaubild Nr. 5) tigkeit VO er wirkli auf den
Z weckursache ist die Ehre es und Empfänger übergeht, erwelıst sich be-
hris SOWI1E das ewige en. Wırk- sonders eutlic der Unterschei-
ursache ist aber der barmherzige Gott, dungsmöglichkeit zwischen der Ge-
der umsonst aDwasc und heiligt, rechtigkei dıeses un: Jenes Menschen:
indem mıt eiligem Geist VelI- Der Gerechtfertigte WIF seinem
siegelt und sa. Verdienstursache ist Inneren erneuert, ass NIC: NUur als
der einziggeborene So  S ottes, Jesus gerecht gilt, sondern wahrhaft gerecht ist.
YISTUS, der aus 1€e! UrCc. seın heili- eder nımmt die eigene Gerechtigkeit
SCS Leiden olz des Kreuzes echt- ach dem Maf{(s sich auf, welches der
fertigung verdient un:! ott dem ater Heilige Geist zuteilt, wWI1e 11 und
die enugtuung für uns eistet Instru- gemä der Vorbereitung und 1r-
mentalursache der Rec!  ertigung ist kung eines jeden (DH
das Taufsakrament, welches auch Dem reformatorisch geprägten eolo-
Glaubenssakrament wird. For- gen erscheint olches Quantifizieren

ubDL
Ursachen der Rechtfertigung

Zweckursache: hre Gottes, Christi und ewiges Leben (c inalıs
Wirkursache: Der barmherzige ott (c efficıens)

rsachen Verdienstursache: eSsus Christus, weıl UurCc| Leıden und Tod
ausae die Rechtfertigung verdient (c merıtonia)

Instrumentalursache: Taufsakrament (C instrumentalıs)
Formalursache: Gottes Gerechtigkeit, mıt der

uns gerecht MAaCı (c ormalıs
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fertigen und Liebe zu Gott um des in 
Christus ergehenden Gnadenangebo­
tes willen. 

(3.) Rechtfertigung selbst (DH 1528) 
folgt der Vorbereitung und ist nicht nur 
Vergebung der Sünden, "sondern auch 
Heiligung und Erneuerung des inneren 
Menschen durch die willentliche An­
nahme der Gnade und der Gaben, auf­
grund derer der Mensch aus einem Un­
gerechten ein Gerechter und aus einem 
Feind ein Freund wird, so dass er ,Erbe 
gemäß der Hoffnung auf ewiges Le­
ben' (Tit 3,7) ist" (DH 1528.1561). 

(4.) Als Ursachen (causae) der Rechtfer­
tigung nennt das Konzil (DH 1529) 
mehrere: (Schaubild Nr. 5) 
Zweckursache ist die Ehre Gottes und 
Christi sowie das ewige Leben. Wirk­
ursache ist aber der barmherzige Gott, 
der umsonst abwäscht und heiligt, 
indem er uns mit Heiligem Geist ver­
siegelt und salbt. Verdienstursache ist 
der einziggeborene Sohn Gottes, Jesus 
Christus, der aus Liebe durch sein heili­
ges Leiden am Holz des Kreuzes Recht­
fertigung verdient und Gott dem Vater 
die Genugtuung für uns leistet. Instru­
mentalursache der Rechtfertigung ist 
das Taufsakrament, welches auch 
Glaubenssakrament genannt wird. For-

Schaubild 5 
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malursache ist schließlich die Gerechtig­
keit Gottes und zwar nicht jene, durch 
die er selbst gerecht ist, sondern die, 
durch welche er uns gerecht macht. 
Diese Orientierung an der aristoteli­
schen Ursachenlehre zeigt den unter­
schiedlichen Ansatz des tridentini­
schen Rechtfertigungsgedankens ge­
genüber dem reformatorischen: Betont 
wird, dass Gottes Gerechtigkeit den Men­
schen rechtfertigt, aber zugleich wird 
hervorgehoben, dass nun auch wirklich 
aus Gottes Gerechtigkeit menschliche 
Gerechtigkeit wird. Gottes Wirksamkeit 
folgt eine Wirkung am Menschen, weil 
jeder Gerechtfertigte seine eigene Ge­
rechtigkeit (iustitiam suam/DH 1529; 
vgl. DH 1547) hat. Dass diese Gerech­
tigkeit vom Geber wirklich auf den 
Empfänger übergeht, erweist sich be­
sonders deutlich an der Unterschei­
dungsmöglichkeit zwischen der Ge­
rechtigkeit dieses und jenes Menschen: 
Der Gerechtfertigte wird in seinem 
Inneren so erneuert, dass er nicht nur als 
gerecht gilt, sondern wahrhaft gerecht ist. 
Jeder nimmt die eigene Gerechtigkeit 
nach dem Maß in sich auf, welches der 
Heilige Geist zuteilt, wie er will und 
gemäß der Vorbereitung und Mitwir­
kung eines jeden (DH 1529). 
Dem reformatorisch geprägten Theolo­
gen erscheint solches Quantifizieren 

Ursachen der Rechtfertigung 

Ursachen 
(Causae) 

Zweckursache: Ehre Gottes, Christi und ewiges Leben (c. finalis) 

Wirkursache: Der barmherzige Gott (c. efficiens) 

Verdienstursache: Jesus Christus, weil er durch Leiden und Tod 
uns die Rechtfertigung verdient (c. meritonia) 

Instntmentalursache: Taufsakrament (c. instrumentalis) 

Formalursache: Gottes Gerechtigkeit, mit der 
er uns gerecht macht (c. formalis) 



Seigfried /Eın Meilenstein der Okumene 197

merkwürdig, zumal WE gewohnt kann) 4AUS sıch selbst NIC: ähig ist
ist, In der Alternative en Der glauben, hoffen, lieben Nur 1im
ensch ıst sowohl Sünder als auch Ge- 1C auf diese Befähigung lässt sich
rechter; Sünder, WEe' ott zurnt, dann VO  = einem Mehr der eniger
Gerechter, WE 1 Glauben die gOtt- und VO Wachstum reden (vgl

1535 iustitiae incrementum).1C Zuwendung jJesus Christus
empfängt. Das trıdentinısche Dekret
richtet dagegen sSenn ugenmer auf (5.) Vertiefende Überlegungen
den Vorgangz der Veränderung, die dem 1eweıt das identinische Rechtferti-Menschen der Rechtfertigung wıder- gungsdekret VO  - der reformatorischenWeil die reale Gerechtmachung Position beeinflusst ist, ist ler ebenso-betont, kann UÜon den unterschiedlichen wen1g behandeln WI1e die rage, ob
Voraussetzungen und Bedingungen des die reformatorischen Anliegen verstan-Menschseins nicht bsehen Die den der nıcht verstanden worden
eweilige Vorbereitung I1NUSS das
Ergebnis des Veränderungsprozesses sind.® Wichtig ıst jedoch: uch die hier

behauptete göttliche Wırksamkei ist als
eingehen. solche NIC: erfahrbar! TIa  ar ist blo{(s

der Entschluss, ZU akramenDie Veränderung selbst besteht er
NIC: NUr der Sündenvergebung, hin- gehen und se1ine us. Darum
S1IC. welcher sich eın gewlsses kin- olg mıt innerer Notwendigkeit auf
verständnis zwischen reformatorischer den Empfang der na die Aufforde-
und tridentinischer Position zeıgt. Im FUNGS, diese begnadete Befähigung auch
Irienter Verständnis ist S1e aber zudem verwirklichen. Der eigentliche Emp-
eine positive Gerechtmachung. Diese fang der na: ist die übernatürliche
WIT: beschrieben als Eingießung (in- Befähigung glauben, en und
S10 der Nade beziehungsweise der lieben, welche letztlich unanschau-
‚theologischen‘ Tugenden Glaube, off- ıch bleibt
NUun und 1e (vgl 1530; Das Gesamtgeschehen hat Zzwel MO-
Diese theologischen ugenden sind mente FEinmal kannn die herausgefor-unterschieden VO  . den Wirkungen der erte Verwirklichung eiıner rfah-zuvorkommenden Nade, welche blofß FUNS der vorausgehenden gnadenhaftendie freie mMenscCANAlıche 1  irkung ( Vor- efähigung führen Der Gerechtfertigtebereitung und Disposition) bewirkt. kann glauben, en und lieben und
Ganz besonders wichtig ist Die Eıin- wird olches Können 1Im Tun erJanren.
Zießung der Na (infusio gratiae), die em WIT! durch olches Iun die
ZUTFC Gerechtmachung t, wird NC Fähigkeit vertieft, die Gerechtigkeit wächst

und mıt auch der Lohn. diesem00n einer Mitwirkung des Menschen
abhängig gemacht, ott allein ewirkt usammenhang wird auch der Ge-
S1E. Die göttliche Alleinwirksamkeit be- an. verdienstlicher gzulter erKe einge-
steht darin, ass S1e den Menschen führt [ ıiese können aber NIC dıe echt-

etwas efähigt, WOZUu als Sünder fertigung verdienen. Und schon ar nicht
(wie als naturlıcher ensch, STE. das eigene Verdienst Konkur-
überhaupt als Olcher gedacht werden renz ZU Verdienst Christi, UrCc. wel-

Vgl besonders die Kapitel un des Rechtfertigungsdekretes/DH 5321534
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merkwürdig, zumal wenn er gewohnt 
ist, in der Alternative zu denken: Der 
Mensch ist sowohl Sünder als auch Ge­
rechter; Sünder, wenn Gott ihm zürnt, 
Gerechter, wenn er im Glauben die gött­
liche Zuwendung in Jesus Christus 
empfängt. Das tridentinische Dekret 
richtet dagegen sein Augenmerk auf 
den Vorgang der Veränderung, die dem 
Menschen in der Rechtfertigung wider­
fährt. Weil es die reale Gerechtmachung 
betont, kann es von den unterschiedlichen 
Voraussetzungen und Bedingungen des 
neuen Menschseins nicht absehen. Die 
jeweilige Vorbereitung muss in das 
Ergebnis des Veränderungsprozesses 
eingehen. 

Die Veränderung selbst besteht daher 
nicht nur in der Sündenvergebung, hin­
sichtlich welcher sich ein gewisses Ein­
verständnis zwischen reformatorischer 
und tridentinischer Position zeigt. Im 
Trienter Verständnis ist sie aber zudem 
eine positive Gerechtmachung. Diese 
wird beschrieben als Eingießung (in­
fusio) der Gnade beziehungsweise der 
,theologischen' Tugenden Glaube, Hoff­
nung und Liebe (vgl. DH 1530; 1561). 
Diese theologischen Tugenden sind 
unterschieden von den Wirkungen der 
zuvorkommenden Gnade, welche bloß 
die freie menschliche Mitwirkung (Vor­
bereitung und Disposition) bewirkt. 

Ganz besonders wichtig ist: Die Ein­
gießung der Gnade (infusio gratiae), die 
zur Gerechtmachung führt, wird nicht 
von einer Mitwirkung des Menschen 
abhängig gemacht, Gott allein bewirkt 
sie. Die göttliche Alleinwirksamkeit be­
steht darin, dass sie den Menschen 
zu etwas befähigt, wozu er als Sünder 
(wie als natürlicher Mensch, falls er 
überhaupt als solcher gedacht werden 
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kann) aus sich selbst nicht fähig ist: zu 
glauben, zu hoffen, zu lieben. Nur im 
Blick auf diese Befähigung lässt sich 
dann von einem Mehr oder Weniger 
und vom Wachstum reden (v gl. DH 
1535/ iustitiae incrementum). 

(5.) Vertiefende Überlegungen 

Wieweit das tridentinische Rechtferti­
gungsdekret von der reformatorischen 
Position beeinflusst ist, ist hier ebenso­
wenig zu behandeln wie die Frage, ob 
die reformatorischen Anliegen verstan­
den oder nicht verstanden worden 
sind.33 Wichtig ist jedoch: Auch die hier 
behauptete göttliche Wirksamkeit ist als 
solche nicht erfahrbar! Erfahrbar ist bloß 
der Entschluss, zum Sakrament zu 
gehen und seine Ausführung. Darum 
folgt mit innerer Notwendigkeit auf 
den Empfang der Gnade die Aufforde­
rung, diese begnadete Befähigung auch 
zu verwirklichen. Der eigentliche Emp­
fang der Gnade ist die übernatürliche 
Befähigung zu glauben, zu hoffen und 
zu lieben, welche letztlich unanschau­
lich bleibt. 

Das Gesamtgeschehen hat zwei Mo­
mente: Einmal kann die herausgefor­
derte Verwirklichung zu einer Erfah­
rung der vorausgehenden gnadenhaften 
Befähigung führen: Der Gerechtfertigte 
kann glauben, hoffen und lieben und 
wird solches Können im Tun erfahren. 
Zudem wird durch solches Tun die 
Fähigkeit vertieft, die Gerechtigkeit wächst 
und mit ihr auch der Lohn. In diesem 
Zusammenhang wird auch der Ge­
danke verdienstlicher guter Werke einge­
führt. Diese können aber nicht die Recht­
fertigung verdienen. Und schon gar nicht 
steht das eigene Verdienst in Konkur­
renz zum Verdienst Christi, durch wel-

l' VgL besonders die KapitelS und 9 des Rechtfertigungsdekretes/DH 1532-1534. 
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ches Gottes Gerechtigkeit als UNSETE der Vorherbestimmung“ und der
Gerechtigkeit eingegossen wird (vgl „Gabe der Beharrlichkeit“ befassen,

Der Hinweis auf den Ver- erwelsen sich als Polemik das
sola fide der Reformatoren. Sie W Ee@1!-dienstcharakter der Quien erke ıst als

OL1LU sehen, die gnadenhafte Äähig- den sich entschieden jede eils-
keıt Urc Verwirkliıchung vertiefen gewissheit und olgerungen aus ihr.
und vermehren. (Schaubild 6)
Vor em die Kapitel und 13, wel-
che sich mıit der „leichtfertigen Vermu- (Fortsetzung nächsten

Schaubild
Unterschiede im Rechtfertigungsverständnis “

i l Reformatorisch  "Tridentinisch
Konkupiszenz Sünde Grund aller keine ünde, solange sıch DH

Sünden Erbsünde 15157TT2, ıhr der ensch cht ausS-
850 drücklich überlässt der

aktuellen Sünde

ensch völlıg passıv In der echt- wirkt, Von der Gnade- H
VOT Ott fertigung 895 gerührt, mıit, Ssofern ZU- 1554

stimmend das rechtferti-
gende andeln es
annımmt

Rechtfertigungs- Gottes vergebende Liebe 8) formal Wırklichkeit in der D]
gnade gö!l Wirklichkeit) 106 menschl. eele, die den 1561

enschen innerlich e[I-
neuert

Glaube und Rechtfertigung erfol Glaube und Vertrauen H
UuTrC! bloßes ertrauen 176Rechtfertigung rechtfertigen NUur Einheit 1559,
sola fide) auf dıe gö mit Hoffnung, Liebe und 1562
Barmherzigkeit, aufgrund aktıver Mitwirkung mıiıt der
derer ott die Sünde cht Gnade
anrechnet

schafft alleın keine Heils- Hschafft Heilsgewissheit
162 gewissheıit

erke sind krafl der Gnade DH
verdienstlich

Wesen der
Rechtfertigung

Die Quellenangaben: Für die reformatorische Position: Die Bekenntnisschriften der Evan-
gelisch-Lutherischen Kirche, Göttingen für die katholische Posiıtion: Decretum de Iusti-
ficatione des Konzils VO]  - Trient) Entnommen: Glaubenszugänge, 3/ 19995, 252
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ches uns Gottes Gerechtigkeit als unsere 
Gerechtigkeit eingegossen wird (vgl. 
DH 1547). Der Hinweis auf den Ver­
dienstcharakter der guten Werke ist als 
Motiv zu sehen, die gnadenhafte Fähig­
keit durch Verwirklichung zu vertiefen 
und zu vermehren. 
Vor allem die Kapitel 12 und 13, wel­
che sich mit der "leichtfertigen Vermu-

Schaubild 6 
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tung der Vorherbestimmung" und der 
"Gabe der Beharrlichkeit" befassen, 
erweisen sich als Polemik gegen das 
sola fide der Reformatoren. Sie wen­
den sich entschieden gegen jede Heils­
gewissheit und Folgerungen aus ihr. 
(Schaubild 6) 

(Fortsetzung im nächsten Heft) 

Unterschiede im Rechtfertigungsverständnis34 

Reformatorisch Tridentinisch 

Konkupiszenz Sünde am Grund aller BSELK keine Sünde, solange sich DH 
Sünden = Erbsünde 772, ihr der Mensch nicht aus- 1515 

850 drücklich überlässt in der 
aktuellen Sünde 

Mensch völlig passiv in der Recht- BSELK wirkt, von der Gnade an- DH 
vor Gott fertigung 895 gerührt, mit, sofern er zu- 1554 

stimmend das rechtferti-
gende Handeln Gottes 
annimmt 

Rechtfertigungs- Gottes vergebende Liebe WA8, formal Wirklichkeit in der DH 
gnade (= nur göttI. Wirklichkeit) 106 menschI. Seele, die den 1561 

Menschen innerlich er-
neuert 

Glaube und Rechtfertigung erfolgt BSELK Glaube und Vertrauen DH 
Rechtfertigung durch bloßes Vertrauen 176 rechtfertigen nur in Einheit 1559, 

(sola fidel auf die göttI. mit Hoffhung, Liebe und 1562 
Barmherzigkeit, auf grund aktiver Mitwirkung mit der 
derer Gott die Sünde nicht Gnade 
anrechnet 

Macht des schafft Heilsgewissheit BSELK schafft allein keine Heils- DH 
Glaubens 162 l&ewissheit 1563f. 
Verdienst Werke sind kein Verdienst WA39 Werke sind kraft der Gnade DH 

I, 176 verdienstlich 1581f. 
Wesen der Gerechterklärung Gerechtmachung 
Rechtfertigung 

" Die Quellenangaben: Für die reformatorische Position: BSELK = Die Bekenntnisschriften der Evan­
gelisch-Lutherischen Kirche, Göttingen '1959; für die katholische Position: DH (= Decretum de Iusti­
ficatione des Konzils von Trient). Entnommen: Glaubenszugänge, Bd 3, 1995, 252. 


